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Nr. 37/2019
48. Jahrgang • Freitag, den 13. September 2019

Feuerwehren der Verbandsgemeinde Maikammer

Ihre Feuerwehr

Herbstzeit – Gärgaszeit
Derzeit lauert in den Weinkellern wieder eine hohe 

Unfallgefahr durch entstehendes Gärgas

Obwohl immer wieder zur Vorsicht geraten wird, kommt es alljährlich in der Zeit 
der Weinlese zu gefährlichen Situationen. Auf die Kerzenprobe sollte man sich 
besser nicht verlassen, denn bereits 8-10% Kohlendioxid in der Atemluft führen zu 
Bewusstlosigkeit und Tod durch Ersticken, eine
Kerze erlischt erst bei ca. 14% CO2- Gehalt in der Luft.

Richtige Rettung oder Bergung
Es kann nicht oft genug gesagt werden: „Die Rettung bzw. Bergung von durch 
Gärgas beeinträchtigten Personen, darf ausschließlich mit umluftunabhängiger 
Atemluftversorgung durchgeführt werden“.
Filtermasken bieten keinen Schutz gegen die sehr gefährliche Atmosphäre. Daher 
ist eine fachgerechte Rettung bzw. Bergung nur durch Ihre FEUERWEHR möglich. 
Diese ist ausgerüstet mit umluftunabhängigen Atemschutzgeräten, Messeinrich-
tungen sowie Be- und Entlüftungsgeräten. Die Feuerwehr unterstützt auch schnell 
und unbürokratisch, auch wenn sie nicht sicher sind ob ihre Räumlichkeiten wel-
che sie betreten müssen, noch betretbar sind. Gehen Sie kein Risiko ein! Zögern 
sie nicht und alarmieren sie die FEUERWEHR über den europaweiten Notruf 112.

Was ist zu tun wenn sich ein Unfall bereits
ereignet hat?

Feuerwehr und Rettung alarmieren Notruf 112

Rettungsversuche sollten nur unter persönlicher Absicherung und mit einem 
dafür geeigneten Atemgerät erfolgen. Gewöhnlicher Atemschutz oder Gasmas-
ken bieten keinen Schutz!
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VORSICHT!
Gärraum

Erstickungsgefahr!
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Bereitschaftsdienste / Servicestellen 

 ■ Verbandsgemeinde- 

verwaltung Maikammer

 i Immengartenstraße 24,  
67487 Maikammer

Dienstgebäude
Immengartenstraße 24, 
67487 Maikammer
Tel.: 06321 5899-0, 
Fax: 06321 5899-99
Servicezeiten:
Montag 8.30 bis 12.00 Uhr 
und 14.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag 8.30 bis 12.00 Uhr 
und 14.00 bis 16.00 Uhr
Mittwoch 8.30 bis 12 Uhr
Donnerstag 8.30 bis 12.00 Uhr 
und 14.00 bis 18.00 Uhr
Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr
Termine mit
- Bürgermeisterin Gabriele Flach können 
Sie im Vorzimmer unter Tel.: 06321 5899-33 
vereinbaren.

 i Jugendbüro der  
Verbandsgemeinde Maikammer

Karin Beetz in Maikammer, 
Telefon: 06321 5899-24 
oder 015114009274
Jugendtreff Maikammer, 
Hartmannstraße 88
Kindergruppe ab 8 Jahren, 
montags von 15.30 - 17.30 Uhr
Teenie-Treff ab 13 Jahren, 
dienstags von 16.00 - 19.00 Uhr
Mädchengruppe ab 12 Jahren, 
mittwochs von 17.00 - 20.00 Uhr, 
nach Absprache
Offener Treff ab 16 Jahren, 
donnerstags ab 17.00

 i Schiedsamt
Kontakt: Schiedsmann Peter Garrecht, 
Telefon: 06321 5899-0

 ■ Notrufe
Polizei Tel.: 110
Feuerwehr Tel.: 112
Rettungsdienst, Notarztwagen 
Tel.: 112
Gift-Notruf Rheinland-Pfalz 
Tel.: 06131 19240
oder Wohngift-Tel.: 0800 7293600 (gebüh-
renfrei)

 i Polizeiinspektion Edenkoben
Luitpoldstr. 65, 67480 Edenkoben, Tel.: 
06323 955-0, Fax: 06323 955-222, Email: 
piedenkoben@polizei.rlp.de

 i Wasserwerk und Kanalwerk
Wasserwerk
Der Bereitschaftsdienst des Verbandsge-
meindewasserwerkes ist über die Telefon-
nummer: 0175/5262613 zu erreichen (nur 
in Notfällen).
Kanalwerk
Der Bereitschaftsdienst der Kläranlage/
Kanalwerk ist über die Telefonnummer 
0151 11633940 zu erreichen (nur in Not-
fällen).

 i Energie- und Stromversorgung
Energieversorgung Pfalzwerke Netz AG 
Netzteam Edenkoben, Tel.: 06323 941310
Störungen im Stromnetz: Tel.: 0800 7977777
Gasversorgung - Störungsdienst
Pfalzgas, Tel.: 0800 1003448

 ■ Bereitschaftsdienst

 i Ärztlicher Notfalldienst 
Ärztliche Notfalldienstzentrale 
Landau SÜW

Cornichonstr. 4, 76829 Landau, 
Tel.: 06341 19292
Öffnungszeiten: montags 19 Uhr bis diens-
tags 7 Uhr, dienstags 19 Uhr bis mittwochs 
7 Uhr, mittwochs 14 Uhr bis donnerstags 7 
Uhr, donnerstags, 19 Uhr bis freitags 7 Uhr, 
freitags, 16 Uhr bis montags 7 Uhr;
an Feiertagen: Tag vor Feiertag, 18 Uhr bis 
nächster Werktag, 7 Uhr

 i Ärztliche Notfalldienstzentrale 
Neustadt

Krankenhaus Hetzelstift, Stiftstraße 10,
Tel.: 06321 19292
Öffnungszeiten: montags, dienstags, don-
nerstags, 19 bis 7 Uhr, mittwochs, 14 bis 7 
Uhr, freitags 16 Uhr bis montags, 7 Uhr

 i Kinderärztlicher Notfalldienst
Ärztliche Notfalldienstzentrale Landau 
SÜW, Cornichonstr. 4, 76829 Landau, 
Tel.: 06341 19292 - an Samstagen sowie an
Sonn- und Feiertagen 9 bis 11 Uhr und 17 
bis 19 Uhr.

 i Zahnärztlicher Notfalldienst
14./15.09.2019
Dr. Frank Hauptmann, Fröbelstr. 3-5, 
67433 Neustadt .....................Tel. 06321 81926
Unter www.zahnarzt-notdienst.de können 
Patienten mit Zahnproblemen dort durch 
die Eingabe ihres Ortes oder der jeweili-
gen Telefonvorwahl herausfinden, welcher 
Zahnarzt oder welche Zahnklinik in ihrer 
Nähe gerade Notdienst hat. Der Service 
steht kostenfrei zur Verfügung.

 i Tierärztlicher Notfalldienst
Der tierärztliche Notfalldienst ist unter der 
Telefonnummer der niedergelassenen Tier-
ärzte zu erfahren.

 i Bereitschaftsdienst Apotheken
Fr. 13.09.2019
Maxburg-Apotheke ............. Tel.: 06321/2122
Hambacher Str. 40, 67434, Neustadt
Ring-Apotheke  ................... Tel.: 06341/86979
Rheinstr. 2, 76829 Landau
Sa. 14.09.2019
Marien-Apotheke  .................Tel.: 06321/5061
St. Martinerstr. 1, 67487 Maikammer
Bahnhof-Apotheke  ........... Tel.: 06341/87162
Ostbahnstr. 18, 76829 Landau
So. 15.09.2019
Sonnen-Apotheke  ............. Tel.: 06321/35776
Friedrichstr. 25-27, 67433 Neustadt
Apotheke im MED-ZEN  ... Tel.: 06341/14660
Max-Planck-Str. 1, 76829 Landau
Mo. 16.09.2019
Gutenberg-Apotheke  ...... Tel.: 06321/86505
Gutenbergstr. 1, 67433 Neustadt
Schwanen-Apotheke........  Tel.: 06341/87001
Rathausplatz 12, 76829 Landau
Di. 17.09.2019
Franziskus-Apotheke  ...........Tel.: 06323/3503
Speyerer Str. 10, 67483 Edesheim
Eichendorff-Apotheke  ..... Tel.: 06321/14330
Spitalbachstr. 53, 67433 Neustadt
Adler-Apotheke  .................. Tel.: 06341/86654
Rathausplatz 2, 76829 Landau
Mi. 18.09.2019
Rathaus-Apotheke ............... Tel.: 06321/7861
Rathausstr. 8, 67433 Neustadt
Engel-Apotheke .................. Tel.: 06341/86661
Marktstr. 90, 76829 Landau
Do. 19.09.2019
Hirsch-Apotheke  ...................Tel.: 06321/2600
Schütt 7, 67433 Neustadt
Beethoven-Apotheke  ..........Tel.: 06341/4474
Marktstr. 108, 76829 Landau
Fr. 20.09.2019
Rochus-Vital-Apotheke  .Tel.: 06321/189960
Adolf-Kolping-Str. 173, 67433 Neustadt
Markt-Apotheke  ................. Tel.: 06341/88508
Marktstr. 35, 76829 Landau

Nach Wahl der Notdienstnummer und direk-
ter Eingabe der Postleitzahl Ihres aktuellen 
Standortes über die Telefontastatur, wer-
den drei dienstbereite Apotheken in der 
Umgebung des Standortes mit vollständiger 
Adresse und Telefonnummer angesagt und 
zweimal wiederholt. Wer sich die Informa-
tion über das Internet besorgen möchte, 
kann die Daten auf der Internetseite abrufen.
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Sonntag, 29. September 2019, 11 bis 17 Uhr 
im Rathaus & Feuerwehrhaus der VG Maikammer

Bürgerfest
Tag der

offenen Tür &

VERBANDSGEMEINDE
MAIKAMMER
VERBANDSGEMEINDE
MAIKAMMER

Vielfältiges und kunterbuntes Programm, u. a. mit:
• Vorstellung der Festweine durch die Weinprinzessinnen

• Vorführungen von Feuerwehr und Höhenrettung
• Besichtigung des Technikraumes des Kalmitbades

• Vorstellung des Prozessleitsystems des Wasserwerkes 
• Quizduell der drei Ortsgemeinden

• Live Musik von Daniel Schwaab & The Big D
• Kinderbelustigung und vieles mehr...

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt!
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Amtlicher Teil

Verbandsgemeinde
Maikammer

 ◗ Öffnungzeiten  
für den Grünabfalllagerplatz

März bis Oktober:
montags von 15.00 – 18.00 Uhr,
mittwochs von 16.00 – 18.00 Uhr und
samstags mit neuen Öffnungszeiten
von 13.00 – 17.00 Uhr für Sie geöffnet.
November bis Februar:
montags von 14.00 – 16.00 Uhr
samstags von 13.00 – 16.00 Uhr
Text: Verbandsgemeinde Maikammer

 ◗ Stellenausschreibung

Die Verbandsgemeinde Maikammer
 sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

zwei Überwachungskräfte (m/w/d)
für den ruhenden Verkehr

in Teilzeit (19,5 Std./Woche).
Die Arbeitsverhältnisse sind zunächst auf zwei Jahre befristet.
Für die Aufgabenwahrnehmung ist das Tragen einer Uniform 
erforderlich.
Die Bewerber(innen) sollten verfügen über:
· den Besitz einer Fahrerlaubnis der Klassen B und die Bereit-

schaft sein privateigenes Fahrzeug gegen entsprechende 
Entschädigung (Kilometerpauschale) zu nutzen,

· Einsatzbereitschaft auch außerhalb der üblichen Dienstzei-
ten, auch an Wochenenden, Feiertagen und in den Früh- 
und Abendstunden,

· selbstständiges Arbeiten, Belastbarkeit, Flexibilität,
· Durchsetzungsvermögen
· Teamfähigkeit,
· Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit.
Wir bieten Ihnen:
· eigenverantwortliches Arbeiten auf einem interessanten 

und vielseitigen Aufgabengebiet
· eine Vergütung nach Entgeltgruppe 5 auf der Grundlage 

des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD).
Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei sonst glei-
cher fachlicher und persönlicher Eignung bevorzugt berück-
sichtigt.
Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Herrn Gerhard Gerst – Perso-
nalamt- (Telefon: 06321/5899-11).
Bewerbungen mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
werden erbeten bis 30.09.2019 an
Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer -Personalamt-, 

Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer

 ◗ Stellenausschreibung

Die Verbandsgemeinde Maikammer
 sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

ein/e Mitarbeiter/-in im Bauhof 
(450,-- €/Tätigkeit) m/w/d

Die Beschäftigung ist zunächst auf zwei Jahre befristet.
Der Beschäftigungsumfang ist ca. 7 Stunden in der Woche. 
Die Arbeitszeiten können werktags sowie auch an Sonn- und 
Feiertagen sein. Der Besitz einer Fahrerlaubnis der Klasse B ist 
Voraussetzung.
Die Tätigkeit umfasst Arbeiten in der Grünflächenpflege, Unter-
stützung der Verwaltung bei der Betreuung der gemeindeeige-
nen Wohnungen und sonstige Hilfstätigkeiten.
Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst (TVöD).
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Gerst, Personalamt 
Tel. 06321/589911 zur Verfügung.
Bewerbungen ausschließlich in Papierform mit aussagekräfti-
gen Bewerbungsunterlagen werden bis 15.09.2019 an die Ver-
bandsgemeindeverwaltung Maikammer, Immengartenstr. 24, 
67487 Maikammer erbeten.

 ◗ Stellenausschreibung

Bei der Verbandsgemeinde Maikammer ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle

einer/eines Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) im 
Fachbereich Bürgerservice

in Teilzeit mit 19,5 Wochenstunden unbefristet zu 
besetzen.
Ihr Aufgabengebiet umfasst:
- allgemeine Verwaltungstätigkeiten im Sozialbereich 

(ua. Betreuung von Asylbewerbern)
- die Organisation und Koordinierung des Datenschutzes
- sonstige Verwaltungstätigkeiten im Bereich 

des Bürgerservice
Wir erwarten:
eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als 
Verwaltungsfachangestellte/r oder vergleichbare Abschlüsse.
Engagement, Belastbarkeit, Akzeptanz von flexibler Arbeitszeit 
sowie Eigeninitiative und selbstständiges Arbeiten werden vor-
ausgesetzt.
Fundierte EDV Kenntnisse (MS-Office) und Kenntnisse im Sozial-, 
Ausländer- und Asylrecht, Fremdsprachenkenntnisse sowie der 
Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis B sind wünschenswert.
Wir bieten eine leistungsgerechte Bezahlung nach dem TVöD 
sowie die im öffentlichen Dienst üblichen Leistungen.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Qualifika-
tion bevorzugt berücksichtigt.
Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Gerst – Personalamt 
- (Tel. 06321 5899 11) gerne zur Verfügung.
Bewerbungen mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
werden erbeten bis 15.09.2019 an die 

Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer, 
Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer.
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 ◗ Flüchtlingssozial- und  
Asylverfahrensberatung
Am Mittwoch, 18. September 2019 entfällt die Sprechstunde in 
der VG-Verwaltung Maikammer.

 ◗ Informationsveranstaltung 
für neue gewählte Rats-  
und Ausschussmitglieder
Am Donnerstag, den 26. September 2019, 19.00 Uhr, findet im 
Sitzungssaal des Rathauses, Immengartenstraße 24, Maikammer, 
eine Informationsveranstaltung für alle neuen (gerne auch erfah-
renen) Rats- und Ausschussmitglieder der Verbandsgemeinde statt.
Die wichtigsten Vorschriften werden kurz und praxisbezogen vorge-
stellt, rechtliche Zusammenhänge erläutert und Fragen beantwortet.
Wir freuen uns auf Ihr kommen.

Ihre  Gabriele Flach, Bürgermeisterin

 ◗ Personalausweise  
bzw. Reisepässe eingetroffen und 
im Bürgerbüro abholbereit
Die bis einschl. Freitag, den 23. August 2019 in der 34. Kalen-
derwoche bei der Verbandsgemeindeverwaltung Maikam-
mer beantragten Personalausweise bzw. Reisepässe sind 
eingetroffen. 
Diese können im Rathaus, im Bürgerbüro (Zimmer 9), während 
der allgemeinen Geschäftszeiten abgeholt werden.
Die Gebühr für einen Personalausweis beträgt:
22,80 € (unter 24 Jahre) / Gültigkeitsdauer: 6 Jahre
28,80 € (ab 24 Jahre) / Gültigkeitsdauer: 10 Jahre
Die Gebühr für einen Reisepass beträgt:
37,50 € (unter 24 Jahre) / Gültigkeitsdauer: 6 Jahre
60,- € (ab 24 Jahre) / Gültigkeitsdauer: 10 Jahre
Die Gebühr ist bereits bei der Beantragung zu entrichten. 

 ◗ Stellenausschreibung

Die Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer 
sucht zur Verstärkung des Teams bei den Verbands-
gemeindewerken zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d)

Ihr Aufgabengebiet:
• Steuerung und Überwachung des Kläranlagenbetriebes
• Instandhaltung und Wartung der Abwasserreinigungsanla-

gen und Pumpstationen
• Führung von Betriebsberichten und -unterlagen
• Kontrolle sowie Unterhaltung der Schmutz- und Regewas-

serkanalisation mit den dazugehörigen Sonderbauwerken, 
wie Regenrückhalte- und Regenklärbecken

Wir erwarten:
• abgeschlossene Berufsausbildung als Fachkraft für Abwas-

sertechnik oder Ver- und Entsorger
• Mehrjährige Berufserfahrung im Kläranlagenbetrieb
• Teamfähigkeit, Einsatzfreude bei selbstständiger und eigen-

verantwortlicher Arbeit
• Bereitschaft, Arbeitsdienste auch außerhalb der regulären 

Arbeitszeit und an Wochenenden zu leisten
• Führerschein der Klasse B
Die Stelle ist auf zwei Jahre befristet.
Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 6 TVöD-VKA.
Telefonische Auskünfte erteilt Ihnen gerne Herr Gerst, Tel.: 
06321/5899-12.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann senden Sie Ihr Bewer-
bungsschreiben mit den üblichen Unterlagen bis zum 
15.09.2019 an folgende Adresse:

Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
Personalabteilung, Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer

 ◗ Stellenausschreibung

Die Ortsgemeinde St. Martin sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt

ein/e Mitarbeiter/-in (m/w/d) als  
Hausmeister für die Kindertagesstätte 

in St. Martin, Am Pfarrgarten 11
(450,-- €/Tätigkeit)

Die Beschäftigung ist zunächst auf zwei Jahre befristet.
Der Beschäftigungsumfang ist 2 Stunden in der Woche. 
Die Arbeitszeiten können werktags sowie auch an Sonn- und 
Feiertagen sein.
Die Tätigkeit umfasst allgemeine Hausmeisterdienste am 
Gebäude, Winterdienst und die Pflege der Außenanlage (Rasen-
mähen, gießen usw.). Die Einrichtung wurde im Jahre 2014 neu 
gebaut.
Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst (TVöD).
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Gerst, Personalamt 
Tel. 06321/589911.
Bewerbungen ausschließlich in Papierform mit aussagekräfti-
gen Bewerbungsunterlagen werden bis 20.09.2019 an die Ver-
bandsgemeindeverwaltung Maikammer, Immengartenstr. 24, 
67487 Maikammer erbeten.

 ◗ Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeindeverwaltung Mai-
kammer sucht zum 01. August 2020 eine/n 
Auszubildende/n für den Beruf einer/s

Verwaltungsfachangestellten
m/w/d

Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre.
Voraussetzung für die Einstellung ist ein guter qualifizierter 
Sekundarabschluss I sowie ein gutes Ausdrucksvermögen in 
mündlicher und schriftlicher Form.

Interessenten werden gebeten, sich bis spätestens 15. Okto-
ber 2019 bei der Verbandsgemeindeverwaltung schriftlich mit 
Lebenslauf, Zeugnisse sowie einem Lichtbild zu bewerben. 
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer,
Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer
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Kirrweiler
Ortsbürgermeister: rolf metzger
Sprechstunde: 1. Di. im Monat, 18 Uhr im Rathaus 
Telefon: 06321 5079, 
E-Mail: ortsbuergermeister@kirrweiler.de
Internet: www.kirrweiler.de

 ◗ Öffnungszeiten i-punkt

Hauptstraße 7, 67489 Kirrweiler
Telefon 06321 5079
Montag: 10.00 – 12.00 Uhr
Dienstag: 10.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch: 10.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag: 15.30 – 17.30 Uhr
Freitag: 10.00 – 12.00 Uhr
Vom 15. August bis 31. Oktober 2019 zusätzlich noch
freitags 15:30 bis 17:30 Uhr.
Text: i-Punkt

 ◗ Einladung zur Weinfest-

und Kerwe Nachbesprechung Kirrweiler
Die Ortsgemeinde Kirrweiler lädt alle Ausschankstellen und Inter-
essierten zur Weinfest- und Kerwe Nachbesprechnung am Dienstag, 
17. September 2019 ins Rathaus Kirrweiler ein. Beginn ist 19:30 Uhr.
Text: i-Punkt Kirrweiler

 ◗ Nachbarschaftshilfe Kirrweiler

Informieren Sie sich unverbindlich. Wir stehen Ihnen gerne Rede 
und Antwort. Immer donnerstags, 16.00 - 17:30 Uhr im i-Punkt Kirr-
weiler, Hauptstr. 7. Wir sind außerdem jeden Montag und Donners-
tag von 16.00 - 18.00 Uhr unter der Tel.: 0151 14365758 erreichbar.
Text: Ortsgemeinde Kirrweiler

Der alte Personalausweis bzw. Reisepass ist vorzulegen und wird 
erst später bei der Aushändigung des neuen Ausweisdokumentes 
eingezogen bzw. ungültig gemacht. Die Rücklieferung der neu 
beantragten Dokumente dauert im Regelfall etwa 3 Wochen.
Wir weisen alle Ausweis-, bzw. Passinhaber darauf hin, dass sie nach 
den passrechtlichen Vorschriften verpflichtet sind, ihren neuen 
Ausweis bzw. Reisepass persönlich abzuholen um den Empfang zu 
bestätigen. 
Sollte dies aus beruflichen oder sonstigen Gründen ausnahmsweise 
nicht möglich sein, so können auch bevollmächtigte Familienange-
hörige den Ausweis abholen.
Bei der Beantragung eines Kinderreisepasses sind, das betroffene 
Kind, sowie unabhängig von dessen Alter, ein biometrisches Pass-
bild und die Geburtsurkunde des Kindes mitzubringen.
Für Reisen in die USA ist allerdings auch für Kinder, unabhängig von 
deren Alter, ebenfalls eine visafreie Einreise nur noch mit einem 
so genannten „E-Reisepass“ möglich. Kinderreisepässe werden bei 
USA-Reisen nicht anerkannt!
Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres benötigen Jugendli-
che bei der Beantragung eines Reisepasses generell die schrift-
liche Zustimmung der Erziehungsberechtigten.
Wir bitten um entsprechende Beachtung.
Für Rückfragen zu passrechtlichen Angelegenheiten stehen 
die Mitarbeiter des Bürgerbüros, Christian Müller bzw. Helga 
Schädler unter der Tel.-Nr. 06321-5899-28 gerne zur Verfügung.

Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
-Fachbereich Bürgerservice-

 ◗ Zusatzgebühr Weinbau  
für Weinbaubetriebe

Am 15.08.2019 erhielten alle aktiven Winzer und Weinbaubetriebe 
von uns den Erhebungsbogen für die Ermittlung der Zusatzgebühr 
Weinbau für das Jahr 2019. Die Abgabe dieser Erklärung sollte bis 
Anfang Dezember erfolgen. 
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Datenerhebung ausschließ-
lich im Interesse einer gerechten Umlage der weinbaubedingten 
Kosten der Abwasserreinigunginnerhalb Ihrer Berufsgruppe durch-
geführt wird.
 Wir bitten daher um Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis.
Ihre Verbandsgemeindewerke Maikammer
Abwasser aus weinerzeugenden Betrieben 2019
Am 15.08.2019 haben wir alle aktiven Winzer und Weinbaubetriebe 
angeschrieben und darum gebeten, uns zeitnah die Ausbringung 
der angefallenen Trubstoffe
• telefonisch unter 06321-5899-64
• per Fax an 06321-5899-99 oder
• per E-Mail an anapaula.contiacker@vg-maikammer.de
mitzuteilen. Wir weisen darauf hin, dass alle Winzer die entspre-
chenden Daten an uns zu übermitteln haben.

Ihre Verbandsgemeindewerke Maikammer

 ◗ Textübermittlung fürs Amtsblatt
Die Textübermittlung fürs Amtsblatt erfolgt ausschließlich über 
das Online-Redaktions-System (CMSweb) des Wittich Verlages 
www.cms.wittich.de
Der Redaktionsschluss ist immer dienstags, 12.00 Uhr. Zu spät 
erfasste Artikel können erst in darauf folgenden Ausgabe veröf-
fentlicht werden.
Ist in der laufenden Woche ein Feiertag, so wird der Redaktions-
schluss in der Regel um einen Tag vorverlegt.

Ihre Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
Nachrichtenblatt-Redaktion

Impressum
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LINUS WITTICH Medien KG
54343 Föhren, Europaallee 2 (Industriegebiet), 
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 ◗ Satzung über die Erhebung  
eines Tourismusbeitrages

3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages  
der Ortsgemeinde Kirrweiler vom 16.12.2016 in der Fassung vom 23.08.2018

Aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 37 des 
Gesetzes vom 19.12.2018 (GVBl. S. 448) und der §§ 2 und 12 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2015 (GVBl. S. 472), hat der Ortsgemeinderat Kirrweiler in seiner Sitzung am 14.08.2019 folgende 
Satzung beschlossen:
Artikel 1
1. § 3 Abs. 2 Satz 3 wird wie folgt geändert:
Im Erhebungsgebiet erzielt ist der Umsatz auch, soweit aus dem innerörtlichen Leistungsangebot resultierende Pflichten außerhalb des 
Erhebungsgebietes erfüllt werden.
2. § 9 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
Die Verbandsgemeindeverwaltung kann die zur Ermittlung der Beitragspflichtigen und zur Beitragsfestsetzung und die zur Durchfüh-
rung aller weiteren Bestimmungen nach dieser Satzung erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs. 
1e) Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und der §§ 3 und 4 des Landesdatenschutzgesetzes (LDSG), neben den bei den Betroffenen 
erhobenen Daten,
• aus den beim zuständigen Finanzamt für die jeweiligen Pflichtigen vorliegenden Daten,
• den Daten des Melderegisters,
• den bei der Verbandsgemeindeverwaltung vorliegenden Unterlagen über An- und Abmeldung sowie Änderungsmeldungen von Gewer-

bebetrieben nach den Vorschriften der Gewerbeordnung
erheben.
3. Die Anlage zu § 3 Abs. 3 und Abs. 4 -Betriebsartentabelle- wird wie folgt geändert:

1 

 
 

BA-Nr.  Betriebsart:                                                                                 Vorteilssatz  
Abs.3) 

Gewinnsatz    
(§ 3 Abs.4) 

A. Unterkunft:     

A01 Hotel, Gasthof, Pension mit Halb- u. Vollpension, außer Gaststättenbetrieb (→ unten B.) 

80 % 9 % 
A02 Hotel garni, Pension (auch Privatpension) mit Frühstück   

80 % 11 % 
A03 Campingplatz 

100 % 15 % 
A04  

Vermietung von Ferienwohnungen/-appartements/-häusern, Privatzimmern ohne Frühstück 
 100 % 20 % 

A05 sonstige Gewährung von Unterkünften an Übernachtungsgäste 
100 % 10 % 

 
  

    

10B. Gastronomie: 
    

B01 Restaurant, Speisegaststätte (auch Pizzerien; einschließl. eingegliederter sonstiger Gastronomie-
Betriebsarten) 

40 % 9 % 

B02  Restaurant mit Selbstbedienung 
40 % 5 % 

    B03  Café, Eisdiele, Bistro 
40 % 9 % 

B04  Imbissbetrieb (auch Pizza-, Döner-, Waffel-, Crèpe-Verkauf etc.) 
40 % 12 % 

B05 Schankwirtschaft 
40 % 11 % 

B06  Straußwirtschaft, sonstige saisonal bewirtschaftete Gastronomie (z.B. "Hütte") 
40 % 16 % 

B07  sonstige Gastronomie-Betriebsarten (z.B. Kiosk-Ausschank, mobiler Ausschank bei Festen u. sonst. öffentl. 
Veranstaltungen) 

40 % 10 %   

    

C.  Einzelhandel mit überwieg. direktem Kontakt zu Touristen: 
    

CA. Schwerpunkt Nahrungs- u. Genussmittel 
    

CA01  Bäckerei, Backwarenhandel, Konditorei (außer Café →B.), einschließl. bäckereiübl. Nahrungs- u. 
Genussmittel sowie Stehcafé 

30 % 7 % 

CA02  Fleischerei, Eh. m. Fleisch, Geflügel, Eier, Wurstwaren, Fisch, einschl. Verkauf zum Verzehr an Ort u. Stelle 

20 % 6 % 

CA03  Obst, Gemüse, Südfrüchte, Kartoffeln 
20 % 6 % 

CA04  Reformwaren, Bio-, Naturkost, Feinkost, Spezialitäten 
20 % 6 % 

CA05  Süßwaren, Tee, Kaffee, Spirituosen, auch Wein u. Weinprodukte u. Geschenkartikel im Nebensortiment 

20 % 6 %
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20 % 6 % 

CA03  Obst, Gemüse, Südfrüchte, Kartoffeln 
20 % 6 % 

CA04  Reformwaren, Bio-, Naturkost, Feinkost, Spezialitäten 
20 % 6 % 

CA05  Süßwaren, Tee, Kaffee, Spirituosen, auch Wein u. Weinprodukte u. Geschenkartikel im Nebensortiment 

20 % 6 % 

CA06  Tabakwaren, Zeitschriften 
20 % 3 % 

CA07  Waren verschied. Art, Betriebsstätten-Umsatz bis 1.000.000 €  
20 % 4 % 

CA08  Waren verschied. Art, Betriebsstätten-Umsatz über 1.000.000 € (=Verbrauchermärkte) 

20 % 2 % 

CA09  Waren verschiedener Art im Kioskbetrieb (Lebensmittelkiosk, Trinkhalle) 
20 % 6 % 

CA10  Wein-/ Weinprodukte-Einzelhandel, einschließl. Nebensortiment: regionaltypische Nahrungs- u. 
Genussmittelspezialitäten, Spirituosen u. Getränke; Winzergenossenschaft 

20 % 4 % 

CA11  Wein- u. Weinprodukte, Direktverkauf an Verbraucher aus Eigenproduktion (außer Straußwirtschaft →B)  

40 % 9 % 

CA 12  sonstige Arten des Einzelhandels mit Schwerpunkt Nahrungs-/Genussmittel 
20 % 6 %   

    

CB. sonstige Waren 
    

CB01  Apotheke 
6 % 5 % 

CB02  Bekleidung, Schuhe, Lederwaren, Modewaren, Bekleidungsaccessoires 
20 % 6 % 

CB03  Bücher, Schreib- u. Papierwaren, Ansichtskarten, Zeitschriften etc. 
20 % 5 % 

CB04  Drogerie, Parfümerie (außer "Drogeriemarkt" →Waren verschied. Art) 
15 % 4 % 

CB05 Fahrräder und Zubehör, einschließl. Reparatur 
20 % 7 % 

CB06  Geschenkartikel, kunstgewerbl. Erzeugnisse, Porzellan-, Keramik-, Glaswaren, Souvenirs 

30 % 7 % 

CB07  Kfz-Betriebsstoffe (Kraft- u. Schmierstoffe; als Vertrieb eigener Waren) 
15 % 2% 

CB08  Kfz-Betriebsstoffe-Vertriebsagentur (Agenturtankstelle), einschließl. Wartungsdienst, Shop und Waschanlage 

15 % 4 % 

CB09  Kunstgegenstände, Antiquitäten 
30 % 8 % 

CB10  Schmuck, Uhren, Edelmetalle, Mineralien; einschließl. Werkstatt 
30 % 9 % 

CB11  Sport- u. Spielwaren, Handarbeits- u. Bastelbedarf, Hobbyartikel; Campingbedarf; Fotoartikel  

20 % 4 % 

CB12  Telekomm.-Artikel, Elektronik-Kleingeräte 
10 % 8 % 

CB13 Waren verschiedener Art, Schwerpunkt Nicht-Nahrungsmittel (auch sog. Drogeriemärkte etc.), Umsatz bis 1 
Mio € 15 %  6 %  

CB14 Waren verschiedener Art, Schwerpunkt Nicht-Nahrungsmittel (auch sog. Drogeriemärkte etc.) Umsatz über 1 
Mio € 10 % 4 % 

CB15 Waren verschiedener Art, Schwerpunkt Nicht-Nahrungsmittel, im Kioskbetrieb 
20 % 6 % 

CB16 Sonstiges Warenangebot mit direktem Geschäftskontakt zu Touristen (z.B. Hörgeräte, Kurzwaren, 
Musikalien, Gebrauchtwaren, Sonderposten etc.) 20 % 6 % 

  
  

D. Freizeit-/Unterhaltungs-dienstleistungen: 
    

D01  Ausflugsfahrten m. Fahrzeugen aller Art  
75 % 17 % 

D02  Gästeführung jeder Art (z.B. Stadt-, Museums-, Wanderführung), Vorträge und sonstige 
Programmgestaltung für Touristen 
 90 % 44 % 

D03  Spielautomatenbetrieb 
15 % 6 % 

D04  Sporttraining, -kurse (z.B. Reiten, Walking, Biking-,  usw.) einschl. evtl. Gerätevermietung 
 

15 % 17 % 

D05  Unterrichtung/Anleitung für Freizeitaktivitäten (z.B. Malen u. sonst. künstlerische Gestaltung, Töpfern, 
Handarbeiten etc.)  

15 % 23 % 

D06  Veranstaltung künstlerischer Darbietungen (Konzert, Schauspiel, literarische Lesung etc.) 
 

15 % 5 % 

D07 sonstige Freizeit-/Unterhaltungsdienstleistungen mit direktem Geschäftskontakt zu Touristen 
 

75 % 12 %   

    

E. sonstige Dienstleistungen mit direktem Kontakt zu Touristen:
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15 % 5 % 

D07 sonstige Freizeit-/Unterhaltungsdienstleistungen mit direktem Geschäftskontakt zu Touristen 
 

75 % 12 %   

    

E. sonstige Dienstleistungen mit direktem Kontakt zu Touristen: 

      

    

EA Gesundheitswesen u. Körperpflege 
    

EA01  Arztpraxis, Allgemeinmedizin und hausärztliche innere Medizin 
2 % 28 % 

EA02  Arztpraxis sonstige Fachärzte, auch Heil-/Naturheilpraxis 
2 % 27 % 

EA03  Friseurbetrieb  
10 % 14 % 

EA04  Kosmetikbehandlung, Nageldesign, Schönheitspflege, Massagen, Bäder, Inhalation, 
Wellnessdienstleistungen, auch als mobile Dienstleistung; einschließl. Handel  mit entspr. Waren; 
Tattoostudio 

10 % 19 % 

EA05  Sauna, Solarium 
10 % 6 % 

EA06  Tierarztpraxis 
2 % 18 % 

EA07  Zahnarztpraxis 
2 % 19 % 

EA08  sonstige Arten der Gesundheits- und Körperpflegedienstleistungen mit direktem Geschäftskontakt zu 
Touristen 

5 % 13 %   

    

EB. sonstige Dienstleistungen mit unmittelb. Vorteil: 
    

EB01  Personenbeförderung mit Taxi oder Mietwagen  
30 % 17 % 

   EB02 Reisebüro, Ausflugsfahrten-Veranstaltung/-Vermittlung 
4 % 9 % 

EB03  sonstige Dienstleistungen mit direktem Geschäftskontakt zu Touristen  
10 % 8 % 

EB04 
Parkraumbewirtschaftung 35 %  8 %  

 
   

F. Zulieferung iwS. (= Leistungsangebot für betrieblichen Bedarf von Unternehmen der Gruppen A-E): 

      

    

FA. Waren, Stoffe, Infrastruktur: 
    

FA01  Bau- und Heimwerkerbedarf (Anstrichmittel, Bodenbeläge, Tapeten, Gartengeräte, Installations- u. 
Elektroartikel sowie baumarktübl. Nebensortiment - Baumärkte) 

10 % 2 % 

FA02  Blumen-/Pflanzen-/Saatgut-Handel 
20 % 8 % 

FA03  Brennstoffhandel (Groß- u. Einzelh., auch Brennholz) 
10 % 2 % 

FA04  Bürotechnik-/-möbel-, EDV-/IT-Geräte-, Hard- u. Software-Handel 
10 % 7 % 

FA05  Catering, Partyservice  
10 % 9 % 

FA06  Druckerei, Verlag 
10 % 7 % 

FA07  Elektro-Haushalts-, Unterhaltungselektronik-Großgeräte (Kleingeräte nur als Nebensortiment) 

10 % 5 % 
FA08  Getränkehandel (nicht Schwerpunkt Weinprodukte; nicht reiner Großhandel) 

20 % 4 % 
FA09 Haushaltswaren (Glas-, Porzellan-, Kunststoff- u. Metallwaren) 

20 % 4 % 
FA10 Flaschenhandel, Flaschengroßhandel 

10 % 2 % 
FA11  Kfz-/-Zubehör-Handel 

10 % 4 % 
FA12  Kfz-Reparaturwerkstatt (auch: -Lackiererei, -Polsterei, -Sattlerei), Kfz-Wartungs-/Pflegedienst (außer in 

Tankstellen) 

10 % 9 % 
FA13  Kfz-Vermietung 

2 % 9 % 
FA14 Kraftwagenbetrieb 

10 % 10 % 
FA15  Möbel, Küchen, Teppiche, Leuchten, sonst. Wohneinrichtungsbedarf (Groß- und Einzelhandel) 

10 % 4 % 
FA16  Post-, Paket-, Boten- und Kurierdienst 

(Postvertriebsstelle, -agentur) 

10 % 10 % 
FA17  Telekommunikationsunternehmen 

10 % 2 % 
FA18  Vermietung/Verpachtung oder sonstige entgeltliche Gebrauchsüberlassung betrieblich genutzter Immobilien 

an unmittelbar bevorteilte Betriebe (obiger Gruppen A-E)  
 

nach 
Vorteilssatz 

des 
nutzenden 
Betriebes 25% 

FA19 Versorgungsunternehmen Gas 
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FA18  Vermietung/Verpachtung oder sonstige entgeltliche Gebrauchsüberlassung betrieblich genutzter Immobilien 
an unmittelbar bevorteilte Betriebe (obiger Gruppen A-E)  
 

nach 
Vorteilssatz 

des 
nutzenden 
Betriebes 25% 

FA19 Versorgungsunternehmen Gas 

13 % 1 % 
FA20 Versorgungsunternehmen Strom 

 13 % 1 %  
FA21 Weinlabor 

20 % 16 % 
  

  
FB. Bauwirtschaft: 

    
FB01  Architektur-, Bauingenieur-, Baustatik-, Vermessungsbüro  

10 % 26 % 
FB02  Bauunternehmen 

10 % 10 % 
FB03  Dachdeckerei 

10 % 8 % 
FB04  Elektroinstallation 

10 % 10 % 
FB05  Fliesen-, Fußboden-, Parkettlegerei 

10 % 15 % 
FB06  Garten-/Landschaftsbau 

10 % 9 % 
FB07  Gerüstbau 

10 % 12 % 
FB08  Glaserei 

10 % 12 % 
FB09  Klempnerei, Heizungs-/Gas-/Wasser-, Lüftungsinstallation, auch Gastronomietechnik 

10 % 9 % 
FB10  Malerbetrieb, Lackiererei (einschl. branchenübl. Zusatzleistungen wie Tapeziereiei, Fußbodenverlegung u.ä.) 

10 % 14 % 
FB11  Raumausstattung 

10 % 12 % 
FB12  Schlosserei, Schweißerei, Metallwarenherstellung 

10 % 9 % 
FB13  Schreinerei, Tischlerei 

10 % 10 % 
FB14  Stuckateur, Gipserei, Verputzerei 

10 % 13 % 
FB15  Zimmerei, Holzbau, Innenausbau 

10 % 8 % 
FB16  sonstige Betriebsarten der Bauwirtschaft (z.B. Abbrucharbeiten, Gebäudeabdichtung/-trocknung, 

Baumaschinenvermietung, Holz- u. Bautenschutz etc.); auch: Kombinationen der o.g. Baugewerbe 

10 % 10 %   

    
FC. Dienstleistungen  

    
FC01  Schreib-/ Buchhaltungs-/ Übersetzungsdienste, sonstiger Büroservice 

10 % 18 % 
FC02  Computer-/IT-Dienstleistungen, Softwareherstellung, Webdesign, sonstige techn. Unternehmensberatung 

10 % 17 % 
FC03  Fotostudio 

10 % 18 % 

FC04  Gärtnerische Dienstleistungen, Gartenpflege, Baumfällungen, Winterdienst für Grundstücke 

10 % 13 % 

FC05 Lohnunternehmen, Lohnabfüllung 
5 % 20 % 

FC06  Gebäude-/Fensterreinigung 
10 % 16 % 

FC07  Geld- u. Kreditinstitut 
20 % 6% 

FC08  Hausmeisterdienst u. techn. Betreuung (Kleinreparaturen usw.) an Ferienwohnobjekten 
 

100 % 19 % 

FC09  Immobilienvermittlung (außer an wechselnde Gäste) 
3 % 19 % 

FC10 Weinkommission 
5 % 4 % 

FC11  Recht/Steuern/Wirtschaft: a) Notariat 
5 % 28 % 

FC12  Recht/Steuern/Wirtschaft: b) Rechtsanwaltskanzlei 
5 % 29 % 

FC13  Recht/Steuern/Wirtschaft:  
c) Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, nichttechnische Unternehmensberatung 
 10 % 20 % 

FC14  Schornsteinreinigung/-wartung 
8 % 23 % 

FC15  Veranstaltungsservice, Künstler-Vermittlung, Vermietung von Event-Technik 
10 % 15 % 

FC16  Versicherungs-, Bauspar-, Finanzierungsvermittlung 
8 % 33 % 

FC17  Wäscherei, Reinigung, Heißmangel, Waschsalon etc.  
10 % 8 % 

FC18  Werbemittelgestaltung, -vertrieb, -beratung (außer Webdesign) 
20 % 15 % 

FC19  sonstiges Dienstleistungsangebot an örtliche Unternehmen für Bedarf von Touristen (z.B. Desinfektion und 
Schädlingsbekämpfung, selbstständige Köche, Musiker, Tontechniker etc.) 

  
8 % 18 % 
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Artikel 2
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2019 in Kraft.

Kirrweiler, den 15.08.2019
gez. Rolf Metzger, Ortsbürgermeister

Verletzung der Bestimmungen
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 GemO Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses 
Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, 
ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen gelten.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsge-
meindeverwaltung Maikammer, Immengartenstraße 24, unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.

 ◗ Flurbereinigung Neustadt-Duttweiler

Öffentliche Bekanntmachung der 
- Feststellung der UVP-Pflicht -
Bekanntgabe gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 UVPG über das Ergebnis der 
Vorprüfung des Einzelfalls nach § 7 UVPG.
Siehe amtliche Bekanntmachungen der Ortsgemeinde Maikammer.

Maikammer
Ortsbürgermeister: karl schäfer
Sprechstunde:nach Vereinbarung
Telefon: 06321 5899-33,
E-Mail: karl.schaefer@vg-maikammer.de
Internet: www.maikammer.de

 ◗ Büro für Tourismus Maikammer 
 - Öffnungszeiten
März bis Ende Oktober:
Montag bis Freitag 09.30 bis 12.30 Uhr

und 14.00 bis 17.00 Uhr
Samstag 10.00 bis 12.00 Uhr
November bis Februar:
Montag bis Freitag 09.30 bis 12.30 Uhr
Samstag geschlossen
Text: Büro für Tourismus

 ◗ Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages

3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages  
der Ortsgemeinde Maikammer vom 23.11.2016  in der Fassung vom 27.06.2018

Aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 37 des Gesetzes 
vom 19.12.2018 (GVBl. S. 448) und der §§ 2 und 12 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 22.12.2015 (GVBl. S. 472), hat der Ortsgemeinderat Maikammer in seiner Sitzung am 13.08.2019 folgende Satzung beschlossen:
Artikel 1
1. § 3 Abs. 2 Satz 3 wird wie folgt geändert:
Im Erhebungsgebiet erzielt ist der Umsatz auch, soweit aus dem innerörtlichen Leistungsangebot resultierende Pflichten außerhalb des 
Erhebungsgebietes erfüllt werden.
2. § 9 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
Die Verbandsgemeindeverwaltung kann die zur Ermittlung der Beitragspflichtigen und zur Beitragsfestsetzung und die zur Durchfüh-
rung aller weiteren Bestimmungen nach dieser Satzung erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs. 
1e) Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und der §§ 3 und 4 des Landesdatenschutzgesetzes (LDSG), neben den bei den Betroffenen 
erhobenen Daten,
• aus den beim zuständigen Finanzamt für die jeweiligen Pflichtigen vorliegenden Daten,
• den Daten des Melderegisters,
• den bei der Verbandsgemeindeverwaltung vorliegenden Unterlagen über An- und Abmeldung sowie Änderungsmeldungen von 

Gewerbebetrieben nach den Vorschriften der Gewerbeordnung
erheben.
3. Die Anlage zu § 3 Abs. 3 und Abs. 4 -Betriebsartentabelle- wird wie folgt geändert:

1 

 
 

BA-Nr. Betriebsart: Vorteilssatz  
(§ 3 Abs.3) 

Gewinnsatz    
(§ 3 Abs.4) 

  
    

A. Unterkunft:     

A01 Hotel, Gasthof, Pension mit Halb- u. Vollpension, außer Gaststättenbetrieb (→ unten B.) 

90 % 9 % 
A02 Hotel garni, Pension (auch Privatpension) mit Frühstück   

90 % 11 % 
A03 Campingplatz 

100 % 15 % 
A04  

Vermietung von Ferienwohnungen/-appartements/-häusern, Privatzimmern ohne Frühstück 
 100 % 20 % 

A05 sonstige Gewährung von Unterkünften an Übernachtungsgäste 
100 % 10 % 
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B. Gastronomie: 
    

B01  Restaurant, Speisegaststätte (auch Pizzerien; einschließl. eingegliederter sonstiger Gastronomie-Betriebsarten) 

60 % 9 % 

B02  Restaurant mit Selbstbedienung 
60 % 5 % 

B03  Café, Eisdiele, Bistro 
60 % 9 % 

B04  Imbissbetrieb (auch Pizza-, Döner-, Waffel-, Crèpe-Verkauf etc.) 
60 % 12 % 

B05  Schankwirtschaft 
60 % 11 % 

B06  Straußwirtschaft, sonstige saisonal bewirtschaftete Gastronomie (z.B. "Hütte") 
60 % 16 % 

B07  sonstige Gastronomie-Betriebsarten (z.B. Kiosk-Ausschank, mobiler Ausschank bei Festen u. sonst. öffentl. 
Veranstaltungen) 

60 % 10 %   

    

C.  Einzelhandel mit überwieg. direktem Kontakt zu Touristen: 
      

    

CA. Schwerpunkt Nahrungs- u. Genussmittel 
    

CA01  Bäckerei, Backwarenhandel, Konditorei (außer Café →B.), einschließl. bäckereiübl. Nahrungs- u. Genussmittel 
sowie Stehcafé 

35 % 7 % 

CA02  Fleischerei, Eh. m. Fleisch, Geflügel, Eier, Wurstwaren, Fisch, einschl. Verkauf zum Verzehr an Ort u. Stelle 

25 % 6 % 

CA03  Obst, Gemüse, Südfrüchte, Kartoffeln 
25 % 6 % 

CA04  Reformwaren, Bio-, Naturkost, Feinkost, Spezialitäten 
25 % 6 % 

CA05  Süßwaren, Tee, Kaffee, Spirituosen, auch Wein u. Weinprodukte u. Geschenkartikel im Nebensortiment 

25 % 6 % 

CA06  Tabakwaren, Zeitschriften 
25 % 3 % 

CA07  Waren verschied. Art, Betriebsstätten-Umsatz bis 1.000.000 €  
25 % 4 % 

CA08  Waren verschied. Art, Betriebsstätten-Umsatz über 1.000.000 € (=Verbrauchermärkte) 

25 % 2 % 

CA09  Waren verschiedener Art im Kioskbetrieb (Lebensmittelkiosk, Trinkhalle) 
25 % 6% 

CA10  Wein-/ Weinprodukte-Einzelhandel, einschließl. Nebensortiment: regionaltypische Nahrungs- u. 
Genussmittelspezialitäten, Spirituosen u. Getränke; Winzergenossenschaft 

25 % 4 % 

CA11  Wein- u. Weinprodukte, Direktverkauf an Verbraucher aus Eigenproduktion (außer Straußwirtschaft →B)  

45 % 9 % 

CA12  sonstige Arten des Einzelhandels mit Schwerpunkt Nahrungs-/Genussmittel 
25 % 6 %   

    

CB. sonstige Waren 
    

CB01  Apotheke 
7 % 5 % 

CB02  Bekleidung, Schuhe, Lederwaren, Modewaren, Bekleidungsaccessoires 
25 % 6 % 

CB03  Bücher, Schreib- u. Papierwaren, Ansichtskarten, Zeitschriften etc. 
25 % 5 % 

CB04  Drogerie, Parfümerie (außer "Drogeriemarkt" →Waren verschied. Art) 
20 % 4 % 

CB05  Fahrräder und Zubehör, einschließl. Reparatur 
25 % 7 % 

CB06  Geschenkartikel, kunstgewerbl. Erzeugnisse, Porzellan-, Keramik-, Glaswaren, Souvenirs 

50 % 7 % 

CB07  Kfz-Betriebsstoffe (Kraft- u. Schmierstoffe; als Vertrieb eigener Waren) 
20 % 2 % 

CB08  Kfz-Betriebsstoffe-Vertriebsagentur (Agenturtankstelle), einschließl. Wartungsdienst, Shop und Waschanlage 

20 % 4 % 

CB09  Kunstgegenstände, Antiquitäten 
40 % 8 % 

CB10  Schmuck, Uhren, Edelmetalle, Mineralien; einschließl. Werkstatt 
40 % 9 % 

CB11  Sport- u. Spielwaren, Handarbeits- u. Bastelbedarf, Hobbyartikel; Campingbedarf; Fotoartikel  

25 % 4 % 

CB12  Telekomm.-Artikel, Elektronik-Kleingeräte 
15 % 8 % 

CB13 Waren verschiedener Art, Schwerpunkt Nicht-Nahrungsmittel (auch sog. Drogeriemärkte etc.) 
Umsatz bis 1 Mio. € 20 %  6 %  
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CB14 Waren verschiedener Art, Schwerpunkt Nicht-Nahrungsmittel (auch sog. Drogeriemärkte etc.) 
Umsatz über 1 Mio. € 15 % 4 % 

CB15 Waren verschiedener Art, Schwerpunkt Nicht-Nahrungsmittel, im Kioskbetrieb 
25 % 6 % 

CB16 Sonstiges Warenangebot mit direktem Geschäftskontakt zu Touristen (z.B. Hörgeräte, Kurzwaren, Musikalien, 
Gebrauchtwaren, Sonderposten etc.) 25 % 6 % 

D. Freizeit-/Unterhaltungs-dienstleistungen: 
    

D01  Ausflugsfahrten m. Fahrzeugen aller Art  
75 % 17 % 

D02  Gästeführung jeder Art (z.B. Stadt-, Museums-, Wanderführung), Vorträge und sonstige Programmgestaltung für 
Touristen 
 90 % 44 % 

D03  Spielautomatenbetrieb 
20 % 6 % 

D04  Sporttraining, -kurse (z.B. Reiten, Walking, Biking-,  usw.) einschl. evtl. Gerätevermietung 
 

20 % 17 % 

D05  Unterrichtung/Anleitung für Freizeitaktivitäten (z.B. Malen u. sonst. künstlerische Gestaltung, Töpfern, 
Handarbeiten etc.)  

20 % 23 % 

D06  Veranstaltung künstlerischer Darbietungen (Konzert, Schauspiel, literarische Lesung etc.) 
 

20 % 5 % 

D07  sonstige Freizeit-/Unterhaltungsdienstleistungen mit direktem Geschäftskontakt zu Touristen 
 

75 % 12 %   

    

E. sonstige Dienstleistungen mit direktem Kontakt zu Touristen: 

      

    

EA Gesundheitswesen u. Körperpflege 
    

EA01  Arztpraxis, Allgemeinmedizin und hausärztliche innere Medizin 
2 % 28 % 

EA02  Arztpraxis sonstige Fachärzte, auch Heil-/Naturheilpraxis 
2 % 27 % 

EA03  Friseurbetrieb  
15 % 14 % 

EA04  Kosmetikbehandlung, Nageldesign, Schönheitspflege, Massagen, Bäder, Inhalation, Wellnessdienstleistungen, 
auch als mobile Dienstleistung; einschließl. Handel  mit entspr. Waren; Tattoostudio 

15 % 19 % 

EA05  Sauna, Solarium 
15 % 6 % 

EA06  Tierarztpraxis 
2 % 18 % 

EA07  Zahnarztpraxis 
2 % 19 % 

EA08  sonstige Arten der Gesundheits- und Körperpflegedienstleistungen mit direktem Geschäftskontakt zu Touristen 

10 % 13 %   

    

EB. sonstige Dienstleistungen mit unmittelb. Vorteil: 
    

EB01  Personenbeförderung mit Taxi oder Mietwagen  
35 % 17 % 

EB02  Reisebüro, Ausflugsfahrten-Veranstaltung/-Vermittlung  
5 % 9 % 

EB03  sonstige Dienstleistungen mit direktem Geschäftskontakt zu Touristen 
12 % 8 % 

EB04 
Parkraumbewirtschaftung 45 %  8 %  

 
   

F. Zulieferung iwS. (= Leistungsangebot für betrieblichen Bedarf von Unternehmen der Gruppen A-E): 

      

    

FA. Waren, Stoffe, Infrastruktur: 
    

FA01  Bau- und Heimwerkerbedarf (Anstrichmittel, Bodenbeläge, Tapeten, Gartengeräte, Installations- u. Elektroartikel 
sowie baumarktübl. Nebensortiment - Baumärkte) 

12 % 2 % 

FA02  Blumen-/Pflanzen-/Saatgut-Handel 
25 % 8 % 

FA03  Brennstoffhandel (Groß- u. Einzelh., auch Brennholz) 
12 % 2 % 

FA04  Bürotechnik-/-möbel-, EDV-/IT-Geräte-, Hard- u. Software-Handel 
12 % 7 % 

FA05  Catering, Partyservice  
15 % 9 % 

FA06  Druckerei, Verlag 
12 % 7 % 
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FA07  Elektro-Haushalts-, Unterhaltungselektronik-Großgeräte (Kleingeräte nur als Nebensortiment) 

12 % 5 % 
FA08  Getränkehandel (nicht Schwerpunkt Weinprodukte; nicht reiner Großhandel) 

25 % 4 % 
FA09  Haushaltswaren (Glas-, Porzellan-, Kunststoff- u. Metallwaren) 

25 % 4 % 
FA10 Flaschenhandel, Flaschengroßhandel 

 12 % 2 % 
FA11  Kfz-/-Zubehör-Handel 

12 % 4 % 
FA12  Kfz-Reparaturwerkstatt (auch: -Lackiererei, -Polsterei, -Sattlerei), Kfz-Wartungs-/Pflegedienst (außer in 

Tankstellen) 

12 % 9 % 
FA13  Kfz-Vermietung 

4 % 9 % 
FA14 Kraftwagenbetrieb 

12 % 7 % 
FA15  Möbel, Küchen, Teppiche, Leuchten, sonst. Wohneinrichtungsbedarf (Groß- und Einzelhandel) 

11 % 4 % 
FA16  Post-, Paket-, Boten- und Kurierdienst 

(Postvertriebsstelle, -agentur) 

11 % 10 % 
FA17  Telekommunikationsunternehmen 

11 % 2 % 
FA18  Vermietung/Verpachtung oder sonstige entgeltliche Gebrauchsüberlassung betrieblich genutzter Immobilien an 

unmittelbar bevorteilte Betriebe (obiger Gruppen A-E)  
 

nach 
Vorteilssatz 

des 
nutzenden 
Betriebes 25 % 

FA19 Versorgungsunternehmen Gas 

14 % 1 % 
FA20 Versorgungsunternehmen Strom 

14 % 1 %  
FA21 Weinlabor 

     25 % 16 % 
FB. Bauwirtschaft: 

    
FB01 Architektur-,Bauingenieur-, Baustatik-, Vermessungsbüro 

11 % 26 % 
FB02  Bauunternehmen 

11 % 10 % 
FB03  Dachdeckerei 

11 % 8 % 
FB04  Elektroinstallation 

11 % 10 % 
FB05  Fliesen-, Fußboden-, Parkettlegerei 

11 % 15 % 
FB06  Garten-/Landschaftsbau 

11 % 9 % 
FB07  Gerüstbau 

11 % 12 % 
FB08  Glaserei 

11 % 12 % 
FB09  Klempnerei, Heizungs-/Gas-/Wasser-, Lüftungsinstallation, auch Gastronomietechnik 

11 % 9 % 
FB10  Malerbetrieb, Lackiererei (einschl. branchenübl. Zusatzleistungen wie Tapeziereiei, Fußbodenverlegung u.ä.) 

11 % 14 % 
FB11  Raumausstattung 

11 % 12 % 
FB12  Schlosserei, Schweißerei, Metallwarenherstellung 

11 % 9 % 
FB13  Schreinerei, Tischlerei 

11 % 10 % 
FB14  Stuckateur, Gipserei, Verputzerei 

11 % 13 % 
FB15  Zimmerei, Holzbau, Innenausbau 

11 % 8  % 
FB16  sonstige Betriebsarten der Bauwirtschaft (z.B. Abbrucharbeiten, Gebäudeabdichtung/-trocknung, 

Baumaschinenvermietung, Holz- u. Bautenschutz etc.); auch: Kombinationen der o.g. Baugewerbe 

11 % 10 %   

    
FC. Dienstleistungen  

    
FC01  Schreib-/ Buchhaltungs-/ Übersetzungsdienste, sonstiger Büroservice 

12 % 18 % 
FC02  Computer-/IT-Dienstleistungen, Softwareherstellung, Webdesign, sonstige techn. Unternehmensberatung 

12 % 17 % 
FC03  Fotostudio 

12 % 18 % 
FC04  Gärtnerische Dienstleistungen, Gartenpflege, Baumfällungen, Winterdienst für Grundstücke 

12 % 13 % 
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möglichen Umweltauswirkungen des Vorhabens die Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung erfordern.
Diese Vorprüfung des Einzelfalls ist am 22.08.2019 erfolgt, die 
Unterlagen sind am 18.06.2019 eingegangen.
Das Vorhaben wird nach Einschätzung der Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berück-
sichtigung der in der Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben, die nach § 
25 UVPG zu berücksichtigen wären.
Es besteht daher keine Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung.
Diese Feststellung wird wie folgt begründet:
1. Das Flurbereinigungsgebiet umfasst 55 ha. Der Flächenumfang 

der baulichen Maßnahmen (Wegebau) beträgt rd. 0,16 ha, die 
landespflegerischen Maßnahmen umfassen rd. 0,33 ha (Freistel-
lung, Biotoperweiterung) (1.1, 1.3 Anlage 3 UVPG).

2. Ein Zusammenwirken mit anderen bestehenden oder zugelas-
senen Vorhaben und Tätigkeiten ist nicht zu erwarten (1.2, 3.6 
Anlage 3 UVPG).

3. Risiken für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch 
die Erzeugung von Abfällen, Umweltverschmutzung und Beläs-
tigungen, verwendete Stoffe und Technologien sowie aufgrund 
von Störfällen, Katastrophen oder Unfällen sind nicht gegeben 
(1.4 bis 1.7 Anlage 3 UVPG).

4. Bestehende Nutzungen und die ökologische Empfindlichkeit 
des Gebietes werden durch Auswirkungen des Vorhabens nicht 
beeinträchtigt. Die Maßnahmen zur Erschließung, zur Biotop-
vernetzung und Aufwertung des Landschaftsbildes verbessern 
die Nutzungsfähigkeit des Gebietes und die Eignung für land-
schaftsgebundene Erholung (2.1 Anlage 3 UVPG).

5. Reichtum, Verfügbarkeit, Qualität und Regenerationsfähigkeit 
der natürlichen Ressourcen des Gebietes werden durch das Vor-
haben qualitativ bewahrt. Durch den Neubau von Bitumenwe-
gen und Auffahrten (ca. 0,16 ha), Beseitigung von Graswegen 
(ca. 0,9 ha) und Gras- und Krautstrukturen (ca. 0,02 ha) ergeben 
sich Auswirkungen auf die Schutzgüter Fläche, Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt, Boden, Wasser und Landschaft. Auf-
grund des geringen Ausmaßes der Auswirkungen sowie von 
Vermeidungsmaßnahmen und Kompensationsmaßnahmen 
(Biotopvernetzung durch Krautstreifen (ca. 0,08 ha) sowie Pflan-

Artikel 2
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2019 in Kraft.

Maikammer, den 14.08.2019
gez. Karl Schäfer, Ortsbürgermeister

Verletzung der Bestimmungen
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 GemO Satzun-
gen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekom-
men sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsge-
meindeverwaltung Maikammer, Immengartenstraße 24, unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.

 ◗ Flurbereinigungsverfahren  
Neustadt-Duttweiler

(Az.: 41863)- Feststellung der UVP-Pflicht 
– gemäß UVPG
Bekanntgabe gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 UVPG über das Ergebnis 
der Vorprüfung des Einzelfalls nach § 7 UVPG
In dem Flurbereinigungsverfahren Neustadt-Duttweiler ist der Bau 
gemeinschaftlicher und öffentlicher Anlagen im Sinne des Flurbe-
reinigungsgesetzes vorgesehen.
Für das Vorhaben ist nach § 7 Abs. 1 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 
22 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706), zu prüfen, ob die 

FC05 Lohnunternehmen, Lohnabfüllung 
7 % 20 % 

FC06  Gebäude-/Fensterreinigung 
12 % 16 % 

FC07  Geld- u. Kreditinstitut 
25 % 6 % 

FC08  Hausmeisterdienst u. techn. Betreuung (Kleinreparaturen usw.) an Ferienwohnobjekten 
 

100 % 19 % 

  FC09  Immobilienvermittlung (außer an wechselnde Gäste) 
4 % 19 % 

FC10 Weinkommission 
7 % 

4 % 
 

FC11  Recht/Steuern/Wirtschaft: a) Notariat 
7 % 28 % 

FC12  Recht/Steuern/Wirtschaft: b) Rechtsanwaltskanzlei 
7 % 29 % 

FC13  Recht/Steuern/Wirtschaft:  
c) Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, nichttechnische Unternehmensberatung 
 15 % 20 % 

FC14  Schornsteinreinigung/-wartung 
10 % 23 % 

   FC15 Veranstaltungsservice , Künstler-Vermittlung, Vermietung Event-Technik 
12 % 15 % 

FC16 Versicherungs-, Bauspar-, Finanzierungsvermittlung 
10 % 33 % 

FC 17 Wäscherei, Reinigung, Heißmangel, Waschsalon etc.  
12 % 8 % 

FC18  Werbemittelgestaltung, -vertrieb, -beratung (außer Webdesign) 
25 % 15 % 

FC19  sonstiges Dienstleistungsangebot an örtliche Unternehmen für Bedarf von Touristen (z.B. Desinfektion und 
Schädlingsbekämpfung, selbstständige Köche, Musiker, Tontechniker etc.) 

  
10 % 18 % 
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 ◗ Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages

3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages der Ortsgemeinde St. Martin 
vom 20.12.2016 in der Fassung vom 23.08.2018

Aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 37 des 
Gesetzes vom 19.12.2018 (GVBl. S. 448) und der §§ 2 und 12 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2015 (GVBl. S. 472), hat der Ortsgemeinderat St. Martin in seiner Sitzung am 12.08.2019 folgende 
Satzung beschlossen:
Artikel 1
1. § 3 Abs. 2 Satz 3 wird wie folgt geändert:
Im Erhebungsgebiet erzielt ist der Umsatz auch, soweit aus dem innerörtlichen Leistungsangebot resultierende Pflichten außerhalb des 
Erhebungsgebietes erfüllt werden.
2. § 9 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
Die Verbandsgemeindeverwaltung kann die zur Ermittlung der Beitragspflichtigen und zur Beitragsfestsetzung und die zur Durchfüh-
rung aller weiteren Bestimmungen nach dieser Satzung erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs. 
1e) Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und der §§ 3 und 4 des Landesdatenschutzgesetzes (LDSG), neben den bei den Betroffenen 
erhobenen Daten,
- aus den beim zuständigen Finanzamt für die jeweiligen Pflichtigen vorliegenden Daten,
- den Daten des Melderegisters,
-- den bei der Verbandsgemeindeverwaltung vorliegenden Unterlagen über An- und Abmeldung sowie Änderungsmeldungen von 

Gewerbebetrieben nach den Vorschriften der Gewerbeordnung
erheben.
3. Die Anlage zu § 3 Abs. 3 und Abs. 4 – Betriebsartentabelle - wird wie folgt geändert:

 
BA-Nr. Betriebsart: Vorteilssatz  

(§ 3 Abs.3) 
Gewinnsatz    
(§ 3 Abs.4) 

A. Unterkunft:     

A01 Hotel, Gasthof, Pension mit Halb- u. Vollpension, außer Gaststättenbetrieb (→ unten B.) 

90 % 9 % 
A02 Hotel garni, Pension (auch Privatpension) mit Frühstück   

90 % 11% 
A03 Campingplatz 

100 % 15 % 
A04  

Vermietung von Ferienwohnungen/-appartements/-häusern, Privatzimmern ohne Frühstück 
 
 100 % 20 % 

A05 sonstige Gewährung von Unterkünften an Übernachtungsgäste 
 100 % 10 %   

    

zung von Bäumen, Saumstreifen mit Strauchpflanzungen (ca. 
0,25 ha) und Neuanlage von Graswegen (ca. 0,62 ha) sind diese 
nicht als erheblich einzustufen. Eine besondere Schwere oder 
Komplexität der Auswirkungen sowie ein grenzüberschreiten-
der Charakter können ausgeschlossen werden. (Nr. 2.2, 3.1 bis 
3.5, 3.7 Anlage 3 UVPG)

6. Durch das Vorhaben sind keine Schutzgebiete, geschützte Bio-
tope oder sonstige Schutzobjekte betroffen (Nr. 2.3.1 bis 2.3.11 
Anlage 3 UVPG).

7. Indirekte Auswirkungen auf Natura-2000-Gebiete können aus-
geschlossen werden.

8. Im Gebiet werden keine nach §30 BNatSchG bzw. §15 LNatSchG 
geschützten Biotope verändert, zerstört oder beeinträchtigt.

Gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 UVPG ist diese Feststellung nicht selbstän-
dig anfechtbar. 

Trier, den 23.08.2019
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

- Obere Flurbereinigungsbehörde -
Willy-Brandt-Platz 3

54290 Trier

Sankt Martin
Ortsbürgermeister: timo glaser
Sprechstunde:1. + 3. Montag im Monat, 18 - 19 Uhr
in der „Alten Kellerei“, Tel.: 06323 9492855 o. 0151 14137412, 
E-Mail: timo.glaser@sankt-martin.de, 
Internet: www.sankt-martin.de

 ◗ Öffnungszeiten Tourist-Info St. Martin

Mitte März bis Mitte November
Mo–Fr 9.00 – 12.00 Uhr, 14.00 – 17.00 Uhr
Sa 10.00 – 12.00 Uhr
September und Oktober zusätzlich
So: 10.00 – 12.00 Uhr

Mitte November bis Mitte März
Mo–Fr 9.00 – 12.00 Uhr
Text: Büro für Tourismus
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B. Gastronomie: 
    

B01  Restaurant, Speisegaststätte (auch Pizzerien; einschließl. eingegliederter sonstiger Gastronomie-Betriebsarten) 

70 % 9 % 

B02  Restaurant mit Selbstbedienung 
70 % 5 % 

B03  Café, Eisdiele, Bistro 
70 % 9 % 

B04  Imbissbetrieb (auch Pizza-, Döner-, Waffel-, Crèpe-Verkauf etc.) 
70 % 12 % 

B05  Schankwirtschaft 
70 % 11 % 

B06  Straußwirtschaft, sonstige saisonal bewirtschaftete Gastronomie (z.B. "Hütte") 
80 % 16 % 

B07  sonstige Gastronomie-Betriebsarten (z.B. Kiosk-Ausschank, mobiler Ausschank bei Festen u. sonst. öffentl. 
Veranstaltungen) 

70 % 10 %   

    

C.  Einzelhandel mit überwieg. direktem Kontakt zu Touristen: 
      

    

CA. Schwerpunkt Nahrungs- u. Genussmittel 
    

CA01  Bäckerei, Backwarenhandel, Konditorei (außer Café →B.), einschließl. bäckereiübl. Nahrungs- u. Genussmittel 
sowie Stehcafé 

40 % 7 % 

CA02  Fleischerei, Eh. m. Fleisch, Geflügel, Eier, Wurstwaren, Fisch, einschl. Verkauf zum Verzehr an Ort u. Stelle 

30 % 6 % 

CA03  Obst, Gemüse, Südfrüchte, Kartoffeln 
30 % 6 % 

CA04  Reformwaren, Bio-, Naturkost, Feinkost, Spezialitäten 
30 % 6 % 

CA05  Süßwaren, Tee, Kaffee, Spirituosen, auch Wein u. Weinprodukte u. Geschenkartikel im Nebensortiment 

30 % 6 % 

CA06  Tabakwaren, Zeitschriften 
30 % 3 % 

CA07  Waren verschied. Art, Betriebsstätten-Umsatz bis 1.000.000 €  
30 % 4 % 

CA08  Waren verschied. Art, Betriebsstätten-Umsatz über 1.000.000 € (=Verbrauchermärkte) 

30 % 2 % 

CA09  Waren verschiedener Art im Kioskbetrieb (Lebensmittelkiosk, Trinkhalle) 
30 % 6 % 

CA10  Wein-/ Weinprodukte-Einzelhandel, einschließl. Nebensortiment: regionaltypische Nahrungs- u. 
Genussmittelspezialitäten, Spirituosen u. Getränke; Winzergenossenschaft 

30 % 4 % 

CA11  Wein- u. Weinprodukte, Direktverkauf an Verbraucher aus Eigenproduktion (außer Straußwirtschaft →B)  

60 % 9 % 

 CA12 sonstige Arten des Einzelhandels mit Schwerpunkt Nahrungs-/Genussmittel 
30 % 6 %   

    

CB. sonstige Waren 
    

CB01  Apotheke 
8 % 5 % 

CB02  Bekleidung, Schuhe, Lederwaren, Modewaren, Bekleidungsaccessoires 
30 % 6 % 

CB03  Bücher, Schreib- u. Papierwaren, Ansichtskarten, Zeitschriften etc. 
30 % 5 % 

CB04  Drogerie, Parfümerie (außer "Drogeriemarkt" →Waren verschied. Art) 
25 % 4 % 

CB05  Fahrräder und Zubehör, einschließl. Reparatur 
30 % 7 % 

 CB06 Geschenkartikel, kunstgewerbl. Erzeugnisse, Porzellan-, Keramik-, Glaswaren, Souvenirs 

70 % 7 % 

CB07  Kfz-Betriebsstoffe (Kraft- u. Schmierstoffe; als Vertrieb eigener Waren) 
25 % 2 % 

CB08  Kfz-Betriebsstoffe-Vertriebsagentur (Agenturtankstelle), einschließl. Wartungsdienst, Shop und Waschanlage 

25 % 4 % 

CB09  Kunstgegenstände, Antiquitäten 
50 % 8 % 

CB10  Schmuck, Uhren, Edelmetalle, Mineralien; einschließl. Werkstatt 
50 % 9 % 

CB11  Sport- u. Spielwaren, Handarbeits- u. Bastelbedarf, Hobbyartikel; Campingbedarf; Fotoartikel  

30 % 4 % 

CB12  Telekomm.-Artikel, Elektronik-Kleingeräte 
20 % 8 % 

CB13 Waren verschiedener Art, Schwerpunkt Nicht-Nahrungsmittel (auch sog. Drogeriemärkte etc.),  
Umsatz bis 1 Mio. € 25 %  6 %  

CB14 Waren verschiedener Art, Schwerpunkt Nicht-Nahrungsmittel (auch sog. Drogeriemärkte etc.), 
Umsatz über 1 Mio. € 20 % 4 % 
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CB15 Waren verschiedener Art, Schwerpunkt Nicht-Nahrungsmittel, im Kioskbetrieb 
30 % 6 % 

CB16 Sonstiges Warenangebot mit direktem Geschäftskontakt zu Touristen (z.B. Hörgeräte, Kurzwaren, Musikalien, 
Gebrauchtwagen, Sonderposten etc.) 30 % 6 % 

  
  

D. Freizeit-/Unterhaltungs-dienstleistungen: 
    

 D01 Ausflugsfahrten m. Fahrzeugen aller Art  
75 % 17 % 

D02  Gästeführung jeder Art (z.B. Stadt-, Museums-, Wanderführung), Vorträge und sonstige Programmgestaltung für 
Touristen 
 90 % 44 % 

D03  Spielautomatenbetrieb 
25 % 6 % 

D04  Sporttraining, -kurse (z.B. Reiten, Walking, Biking-,  usw.) einschl. evtl. Gerätevermietun 

25 % 17 % 

D05  Unterrichtung/Anleitung für Freizeitaktivitäten (z.B. Malen u. sonst. künstlerische Gestaltung, Töpfern, 
Handarbeiten etc.) 
 25 % 23 % 

D06  Veranstaltung künstlerischer Darbietungen (Konzert, Schauspiel, literarische Lesung etc.) 
 

25 % 5 % 

D07  sonstige Freizeit-/Unterhaltungsdienstleistungen mit direktem Geschäftskontakt zu Touristen 
 

75 % 12 % 

  
  

E. sonstige Dienstleistungen mit direktem Kontakt zu Touristen: 

      

    

EA Gesundheitswesen u. Körperpflege 
    

   EA01
   

Arztpraxis, Allgemeinmedizin und hausärztliche innere Medizin 
2 % 28 % 

EA02  Arztpraxis sonstige Fachärzte, auch Heil-/Naturheilpraxis 
2 % 27 % 

EA03  Friseurbetrieb  
20 % 14 % 

EA04  Kosmetikbehandlung, Nageldesign, Schönheitspflege, Massagen, Bäder, Inhalation, Wellnessdienstleistungen, 
auch als mobile Dienstleistung; einschließl. Handel  mit entspr. Waren; Tattoostudio 

20 % 19 % 

EA05  Sauna, Solarium 
20 % 6 % 

EA06  Tierarztpraxis 
2 % 18 % 

EA07  Zahnarztpraxis 
2 % 19 % 

EA08  sonstige Arten der Gesundheits- und Körperpflegedienstleistungen mit direktem Geschäftskontakt zu Touristen 

15 % 13 %   

    

EB. sonstige Dienstleistungen mit unmittelb. Vorteil: 
    

EB01  Personenbeförderung mit Taxi oder Mietwagen 
40 % 17 % 

   EB02 Reisebüro, Ausflugsfahrten-Veranstaltungen(/-Vermittlung 
6 % 9 % 

EB03  sonstige Dienstleistungen mit direktem Geschäftskontakt zu Touristen 
 15 % 8 % 

EB 04 
Parkraumbewirtschaftung 55 %  8 %  

 
   

F. Zulieferung iwS. (= Leistungsangebot für betrieblichen Bedarf von Unternehmen der Gruppen A-E): 

      

    

FA. Waren, Stoffe, Infrastruktur: 
    

FA01  Bau- und Heimwerkerbedarf (Anstrichmittel, Bodenbeläge, Tapeten, Gartengeräte, Installations- u. Elektroartikel 
sowie baumarktübl. Nebensortiment - Baumärkte) 

15 % 2 % 

    FA02 Blumen-/Pflanzen-/Saatgut-Handel 
30 % 8 % 

FA03  Brennstoffhandel (Groß- u. Einzelh., auch Brennholz) 
15 % 2 % 

 FA04  Bürotechnik-/-möbel-, EDV-/IT-Geräte-, Hard- u. Software-Handel 
15 % 7 % 

FA05  Catering, Partyservice  
20 % 9 % 

 FA06 Druckerei, Verlag 
15 % 7 % 
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4 

FA07  Elektro-Haushalts-, Unterhaltungselektronik-Großgeräte (Kleingeräte nur als Nebensortiment) 

15 % 5 % 
FA08 Getränkehandel (nicht Schwerpunkt Weinprodukte; nicht reiner Großhandel) 

30 % 4 % 
FA09  Haushaltswaren (Glas-, Porzellan-, Kunststoff- u. Metallwaren) 

30 % 4 % 
FA10 Flaschenhandel, Flaschengroßhandel 

15 % 2 % 
FA11  Kfz-/-Zubehör-Handel 

15 % 4 % 
FA12  Kfz-Reparaturwerkstatt (auch: -Lackiererei, -Polsterei, -Sattlerei), Kfz-Wartungs-/Pflegedienst (außer in 

Tankstellen) 

15 % 9 % 
FA13  Kfz-Vermietung 

6 % 9 % 
FA14 Kraftwagenbetrieb 

15 % 7 % 
FA15  Möbel, Küchen, Teppiche, Leuchten, sonst. Wohneinrichtungsbedarf (Groß- und Einzelhandel) 

12 % 4 % 
FA16  Post-, Paket-, Boten- und Kurierdienst 

(Postvertriebsstelle, -agentur) 

12 % 10 % 
FA17  Telekommunikationsunternehmen 

12 % 2 % 
FA18  Vermietung/Verpachtung oder sonstige entgeltliche Gebrauchsüberlassung betrieblich genutzter Immobilien an 

unmittelbar bevorteilte Betriebe (obiger Gruppen A-E)  
 

nach 
Vorteilssatz 

des 
nutzenden 
Betriebes 25 % 

  FA19 Versorgungsunternehmen Gas 

15 % 1 % 
FA20 Versorgungsunternehmen Strom 

15 % 1 %  
FA21 Weinlabor  

30 % 16 % 
  

  
FB. Bauwirtschaft: 

    
  

   FB01 
Architektur-, Bauingenieur-, Baustatik-, Vermessungsbüro  

12 % 26 % 
FB02  Bauunternehmen 

12 % 10 % 
FB03  Dachdeckerei 

12 % 8 % 
FB04  Elektroinstallation 

12 % 10 % 
   FB05
   

Fliesen-, Fußboden-, Parkettlegerei 
12 % 15 % 

FB06  Garten-/Landschaftsbau 
12 % 9 % 

FB07  Gerüstbau 
12 % 12 % 

  FB08
   

Glaserei 
12 % 12 % 

FB09  Klempnerei, Heizungs-/Gas-/Wasser-, Lüftungsinstallation, auch Gastronomietechnik 

12 % 9 % 
FB10  Malerbetrieb, Lackiererei (einschl. branchenübl. Zusatzleistungen wie Tapeziereiei, Fußbodenverlegung u.ä.) 

12 % 14 % 
FB11  Raumausstattung 

12 % 12 % 
   FB12
   

Schlosserei, Schweißerei, Metallwarenherstellung 
12 % 9 % 

FB13  Schreinerei, Tischlerei 
12 % 10 % 

FB14  Stuckateur, Gipserei, Verputzerei 
12 % 13 % 

FB15  Zimmerei, Holzbau, Innenausbau 
12 % 8 % 

FB16  sonstige Betriebsarten der Bauwirtschaft (z.B. Abbrucharbeiten, Gebäudeabdichtung/-trocknung, 
Baumaschinenvermietung, Holz- u. Bautenschutz etc.); auch: Kombinationen der o.g. Baugewerbe 

12 % 10 %   

    
FC. Dienstleistungen  

    
FC01  Schreib-/ Buchhaltungs-/ Übersetzungsdienste, sonstiger Büroservice 

15 % 18 % 
FC02  Computer-/IT-Dienstleistungen, Softwareherstellung, Webdesign, sonstige techn. Unternehmensberatung 

15 % 17 % 
FC03  Fotostudio 

15 % 18 % 
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Speyer in die Stabsstelle Steuerung des Pädagogischen Landesins-
tituts gewechselt ist, um dort als Referent für „Bildung in der digita-
len Welt“ koordinierend tätig zu sein. Beim Tag der Offenen Tür, zu 
dem die Landauer Bildungseinrichtung am vergangen Samstag alle 
interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen hatte, wurde Die-
terich von Landrat Dietmar Seefeldt und Bürgermeister Dr. Maximilian 
Ingenthron verabschiedet und Behr in sein Amt eingeführt.

Tom Luther aus Maikammer strahlt 
über den Sieg im Fotowettbewerb. 
Mit ihm freuen sich (von links nach 
rechts) Daniel Behr, Bürgermeis-
ter Dr. Maximilian Ingenthron und 
Landrat Dietmar Seefeldt. 
Foto: Medienzentrum

In seiner Ansprache wür-
digte Seefeldt die Verdienste 
Dieterichs für das
Medienzentrum, an dessen 
Neuorientierung zu einer 
Beratungsstelle für
Medieneinsatz und digitalem 
Unterricht er maßgeblichen 
Anteil hatte. Dabei strich 
Seefeldt die reibungslose 
Zusammenarbeit zwischen 
Dieterich, der Kreisverwal-
tung und der Stadt Landau 
heraus. Bürgermeister Ingen-
thron schloss sich diesen 
Worten Herausgeber: Kreis-
verwaltung Südliche Wein-
straße, An der Kreuzmühle 
2, 76829 Landau Redaktion: 
Anna-Carina Hagenkötter 
und Carolin Straub, Telefax: 

06341 940-7104, www.suedliche-weinstrasse.de, Telefax: 06341 
940-7104, E-Mail: pressestelle@suedliche-weinstrasse.de an und 
betonte die Bedeutung des Medienzentrums für Unterricht in einer 
digitalen Zeit. Digitale Kompetenzen seien heute an Wichtigkeit 
gleichzusetzen mit Fremdsprachenkenntnissen und naturwissen-
schaftlichen Fähigkeiten. Seefeldt und Ingenthron bedankten sich 
bei Dieterich für die geleistete Arbeit und freuten sich nun auf die 
Zusammenarbeit mit seinem Nachfolger Daniel Behr, dem sie alles 
Gute wünschten.

Artikel 2
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2019 in Kraft.

St. Martin, den 13.08.2019
gez. Timo Glaser, Ortsbürgermeister

Verletzung der Bestimmungen
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 GemO Satzun-
gen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekom-
men sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind,

oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 

den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsge-
meindeverwaltung Maikammer, Immengartenstraße 24, unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.

Mitteilungen    anderer Behörden

 ◗ Medienzentrum  
Südliche Weinstraße-Landau

Persönliche Vorstellung in den Schulen geplant:  
Daniel Behr neuer Leiter des Medienzentrums
Seit dem 1. August hat das Medienzentrum Südliche Weinstraße-
Landau einen neuen Leiter: Daniel Behr wurde zum Nachfolger von 
Joachim Dieterich ernannt, der nach sechsjähriger Tätigkeit nach 

FC04  Gärtnerische Dienstleistungen, Gartenpflege, Baumfällungen, Winterdienst für Grundstücke 

15 % 13 % 

FC05 Lohnunternehmen, Lohnabfüllung 
10 % 20 % 

FC06  Gebäude-/Fensterreinigung 
15 % 16 % 

FC07  Geld- u. Kreditinstitut 
30 % 6 % 

FC08  Hausmeisterdienst u. techn. Betreuung (Kleinreparaturen usw.) an Ferienwohnobjekten 
 

100 % 19 % 

   FC09
   

Immobilienvermittlung (außer an wechselnde Gäste) 
5 % 19 % 

   FC10 Weinkommission 
10 % 4 % 

FC11  Recht/Steuern/Wirtschaft: a) Notariat 
10 % 28 % 

FC12  Recht/Steuern/Wirtschaft: b) Rechtsanwaltskanzlei 
10 % 29 % 

FC13  Recht/Steuern/Wirtschaft:  
c) Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, nichttechnische Unternehmensberatung 
 20 % 20 % 

FC14  Schornsteinreinigung/-wartung 
12 % 23 % 

FC 15 Veranstaltungsservice, Künstler-Vermittlung, Vermietung Event-Technik 
15 % 15 % 

FC16  Versicherungs-, Bauspar-, Finanzierungsvermittlung 
12 % 33 % 

FC17  Wäscherei, Reinigung, Heißmangel, Waschsalon etc.  
15 % 8 % 

FC18  Werbemittelgestaltung, -vertrieb, -beratung (außer Webdesign) 
30 % 15 % 

FC19  sonstiges Dienstleistungsangebot an örtliche Unternehmen für Bedarf von Touristen (z.B. Desinfektion und 
Schädlingsbekämpfung, selbstständige Köche, Musiker, Tontechniker etc.) 

  
12 % 18% 



Maikammer - 21 - Ausgabe 37/2019

mit vielen Kooperationspartnern wieder rund um diesen Tag ver-
schiedene Veranstaltungen in der Reihe „Brot und Rosen“ angebo-
ten. Fast alle Angebote waren ausgebucht. „Mit den Frauenwochen 
Brot und Rosen ist es uns zum Glück möglich, viele verschiedene 
Frauenthemen rund um den 8. März anzusiedeln und somit auch 
gemeinsam mit verschiedenen Kooperationspartnerinnen ein brei-
tes, nicht konkurrierendes, Programm anzubieten“, so Dees. In den 
drei Berichtsjahren bot das Frauenbüro SÜW insgesamt 16 Veran-
staltungen an. 
Ebenso wurden in den Berichtsjahren verschiedene Frauenfahrten 
durchgeführt.
100 Jahre Frauenwahlrecht 1918 - 2018
Die Errungenschaft des Wahlrechts für Frauen legte vor 100 Jahren 
einen wichtigen Grundstein für die gesetzliche Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern. Aufgrund aktueller Debatten um 
die Grundwerte unserer Gesellschaft hatte das Jubiläum „100 Jahre 
Frauenwahlrecht“ im Jahr 2018 eine besondere Bedeutung.
Die Gleichstellungsbeauftragten der Region boten in diesem Rah-
men eine Veranstaltungsreihe an, die vom 25. Oktober 2018 bis 19. 
Januar 2019 durchgeführt wurde. In dieser Reihe bot das Frauen-
büro SÜW zwei Veranstaltungen an.
Frau und Beruf
Die Beratung von Frauen in verschiedenen beruflichen Lebenspha-
sen ist ein Teil der Arbeit des Frauenbüros. 
Das Frauenbüro SÜW legt einen inhaltlichen Schwerpunkt der 
Gleichstellungsarbeit auf das Thema finanzielle Sicherheit und 
berufliche Orientierung von Frauen. So wurden in den letzten Jah-
ren viele Veranstaltungen des Arbeitskreises „Frauen und Mädchen 
am Arbeitsmarkt“ rund um die Existenzsicherung und die berufli-
che Situation von Frauen angeboten. Ebenso wurden rund um das 
Thema „Existenzsicherung“ Beratungen durchgeführt.
Equal Pay Day
Auch an Aktionen zum Equal Pay Day war das Frauenbüro betei-
ligt. Das Datum des Aktionstages (in 2016 am 19. März, in 2017 und 
2018 jeweils am 18. März) markiert den Zeitraum, den Frauen über 
das Jahresende hinaus arbeiten müssten, um auf das Vorjahresge-
halt ihrer männlichen Kollegen zu kommen. 
Deutschland belegt laut Eurostatistik von insgesamt 28 vergliche-
nen Ländern den 26. Platz. „Es bleibt die Forderung an die Bundes-
politik endlich ein Entgeltgleichheitsgesetz einzuführen. 
Dies wäre ein wichtiger Schritt in Richtung sozialer Gerechtigkeit“, 
betonte Dees. 
So könnte Altersarmut - von der Frauen am häufigsten betrof-
fen sind - entgegengewirkt werden. Brüchige Arbeitsbiografien 
zugunsten von Kinderbetreuungs- und Pflegezeiten wirken sich 
ebenso auf die Altersarmut speziell bei Frauen aus.
Häusliche Gewalt
Jede vierte Frau ist in Deutschland mindestens einmal in ihrem 
Leben von Gewalt in engen sozialen Beziehungen betroffen. 
Das Netzwerk „STOPP - Interventionsprojekt gegen Gewalt an 
Frauen und ihren Kindern in der Südpfalz“ hat sich zur Aufgabe 
gemacht ein enges Netzwerk verschiedener Institutionen zu knüp-
fen und das Thema häusliche Gewalt zu enttabuisieren. STOPP wird 
von den Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Landau und der 
Südlichen Weinstraße koordiniert. 
Neben zwei Plenen wird in jedem Jahr eine große Veranstaltung 
oder eine andere Aktion durchgeführt, um das Thema in der 
Öffentlichkeit präsent zu halten. Am internationalen Tag gegen 
Gewalt an Frauen (25. November) wird deshalb beispielsweise auch 
in der Kreisverwaltung wie und in allen Verbandsgemeinden des 
Landkreises die Fahne: „Nein zu Gewalt an Frauen - frei leben ohne 
Gewalt“ gehisst. 
Dies ist ein wichtiges Symbol für die Ächtung von Gewalt gegen 
Frauen und ein starkes Zeichen der Solidarität für betroffene Frauen.

Der 32-jährige neue Amtsinhaber unterrichtet neben seiner Tätig-
keit noch im Medienzentrum Informatik am Landauer Otto-Hahn-
Gymnasium; dort baute er eine Robotik-AG auf und betreut eine 
Computer-Algebra-AG, bei der interessierte Schülerinnen und 
Schüler sich mit digitaler Verbreitung von Mathematik auf Univer-
sitätsniveau auseinandersetzen können. Im Jahr 2015 wirkte Daniel 
Behr bei den Weiterbildungslehrgängen für Informatik als Referent 
mit und arbeitete im letzten Schuljahr im Pädagogischen Landesin-
stitut im Bereich Medienbildung. In diesem Zusammenhang beriet 
er bereits Schulen bei der Entwicklung eines Medienkonzepts und 
der Einführung des digitalen Medienkompasses. Hierbei war er 
auch direkt an der Programmierung beteiligt. Als erstes Ziel, das 
er in seinem neuen Amt anstrebt, ist eine tiefere Verankerung des 
Medienzentrums im Bewusstsein der Schulen. So möchte er sich in 
den Schulen persönlich vorstellen und dabei die Unterstützungs-
funktion des Medienzentrums für alle Schulen im Bereich digitaler 
Bildung und bei der Erstellung von Medienkonzepten herausstellen.
Was das in der Lazarettstraße 40 ansässige Medienzentrum leis-
tet, davon konnten sich die zahlreichen Besucher im Anschluss an 
die Feierstunde überzeugen. So wurden mit Hilfe der LEGO Mind-
storms Roboter zum Fahren gebracht und Zauberwürfel gelöst; die 
Fähigkeiten des Einplatinencomputers „Calliope Mini“ konnten an 
einem heißen Draht erprobt werden, und im Konferenzraum wur-
den pädagogische Lernplattformen der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Außerdem wurden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Kin-
der- und Jugendfotowettbewerbs geehrt, den das Medienzentrum 
zum Thema „Faszination Technik“ ausgerufen hatte. Den 1. Platz 
belegte der 10-jährige Tom Luther (Grundschule Maikammer) mit 
einem Foto seiner Bassgitarre.

 ◗ Gleichstellungsbeauftragte Barbara Dees

legt Dreijahresbericht vor
Im Rahmen der Sitzung des Kreistages hat die Gleichstellungsbe-
auftragte des Landkreises Südliche Weinstraße, Barbara Dees, ihren 
Dreijahresbericht vorgestellt. Ein wesentlicher und sehr wichtiger 
Bestandteil der Arbeit im Frauenbüro ist es unter anderem, Frauen 
in Krisensituationen zu beraten. Sehr häufig geht es um Probleme 
in der Partnerschaft, die Trennung vom Partner oder um von Gewalt 
bedrohte Frauen. Häufig haben die Persönlichkeiten, die eine 
Beratung in Anspruch nehmen, auch große finanzielle Probleme. 
„Insgesamt kann man sagen, dass die Frauen mit ganz unterschied-
lichen Frage- und Problemstellungen zu Beratungsgesprächen in 
das Frauenbüro kommen. Wir sehen uns als erste Anlaufstelle für 
Frauen, egal welcher Schuh drückt“, fasste Barbara Dees zusammen. 
Rund 242 Beratungen führte das Frauenbüro in den letzten drei 
Jahren bei 145 Frauen durch.
Die Schutzwohnung ist in diesen Beratungszahlen allerdings nicht 
aufgeführt. Eine Aufnahme kann aber immer erst nach einem aus-
führlichen Vorgespräch im Frauenbüro erfolgen, um sicher zu stel-
len, dass die schutzsuchende Frau in der Lage ist ihr Leben in der 
Schutzwohnung alleine zu meistern. Charlene Pfalzgraf ist ehren-
amtlich für die Schutzwohnung zuständig, sie kümmert sich um die 
Frauen und steht in engem Kontakt zum Frauenbüro. Grundsätzlich 
können in die Schutzwohnung des Landkreis SÜW nur Frauen aus 
dem Landkreis aufgenommen werden, da es sich um eine freiwil-
lige Einrichtung des Landkreises handelt. Auch eine Notaufnahme 
ist nicht möglich - hierfür sind die 16 Frauenhäuser in Rheinland-
Pfalz zuständig. Insgesamt fanden im Berichtszeitraum zehn Frauen 
mit ihren acht Kindern in der Schutzwohnung Zuflucht.
Frau und Kultur: Brot und Rosen
Jedes Jahr wird am 8. März der Internationale Frauentag gefeiert. 
Auch in 2016, 2017 und 2018 wurden vom Frauenbüro in Zusam-
menarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten der Region und 
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Erfassung des Bioabfalls nicht akzeptiert. Andere Maßnahmen zur 
Sauberhaltung der Biotonne sind umweltverträglicher: In Zeitungs-
papier eingewickelt oder in Papiertüten gefüllt kann die Feuchtig-
keit von Bioabfällen ausreichend gut gebunden werden, und ein 
auf den Boden der Tonne gelegtes Stück Karton verhindert Anhaf-
tungen.
Weitere Informationen finden Sie auch im SÜW-Wertstoff-Ratgeber 
2019.

 ◗ Wettbewerbsverfahren zur Nachholung

von Kunst am Bau in Edenkoben und Herxheim eröffnet
In seiner Sitzung im April dieses Jahres hat der Kreistag entschie-
den, die „Kunst am Bau“ am Gymnasium Edenkoben und am 
Pamina-Schulzentrum Herxheim nachzuholen. Zur Auslobung 
eines Siegerbeitrags wird in beiden Fällen ein Wettbewerb mit 
offenem, vorgeschaltetem Bewerberverfahren durchgeführt. Die 
Wettbewerbsunterlagen können auf der Homepage der Kreis-
verwaltung Südliche Weinstraße abgerufen werden. Bewerben 
können sich Künstlerinnen, Künstler und Künstlergruppen. „Ich 
wünsche mir, dass sich an den Auslobungen viele Künstlerinnen 
und Künstler beteiligen werden, insbesondere junge Talente sind 
zur Ideen-Abgabe aufgefordert“, ruft Landrat Dietmar Seefeldt zur 
regen Beteiligung der Künstler auf.
Das transparente Wettbewerbsverfahren gliedert sich in zwei Pha-
sen: Die Referenzprojekte und Projektstudien werden in der ersten 
Phase von einem Auswahlgremium und in der zweiten Phase als 
anonymisierte Wettbewerbsbeiträge von einem Preisrichtergre-
mium beurteilt. Die Gremien setzen sich aus unabhängigen, ver-
schiedenen Disziplinen zugehörigen Personen zusammen.
In der ersten Phase besteht das Auswahlgremium aus jeweils einem 
Vertreter der jeweiligen Schule, der Kreisverwaltung Südliche Wein-
straße, des Bundesverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler 
Rheinland-Pfalz im Bundesverband e.V. (BBK RLP), der Universität 
Landau - Fachbereich Bildende Kunst und Kassandra Becker, Karls-
ruhe (Bildhauerin).
In Phase zwei setzt sich das Auswahlgremium aus einem Vertreter 
der jeweiligen Schule, Landrat Dietmar Seefeldt als Vertreter der 
Kreisverwaltung, einem Vertreter des BBK RLP, Dr. Heinz Höfchen 
(Pfalzgalerie Kaiserslautern) und Professor Tina Stolt (Universität 
Landau - Fachbereich Bildende Kunst) zusammen.
Abgestimmt auf die unterschiedlichen Standorte sollen die Bei-
träge den Schülerinnen und Schülern Erlebnisräume gestalten, die 
sich in das vorhandene Schulgelände integrieren und dieses for-
men. Die Kreationen des erlebbaren Raums sind unter dem Aspekt 
der Nachhaltigkeit, passend zur nachhaltigen Schulausrichtung, 
umzusetzen. Es werden sowohl raumbildende als auch in der Flä-
che wirksame Arbeiten zugelassen.
„Die Beauftragung der künstlerischen Ausgestaltung führen wir 
entsprechend den Richtlinien durch. Dazu gehört die Durchführung 
von Wettbewerben, die Installation eines Preisrichtergremiums und 
bei allen Maßnahmen die Einbeziehung der Berufsverbände. Das 
Ziel der Wettbewerbe ist es, künstlerische Interventionen zu ent-
wickeln, die sich mit der Bestandsarchitektur, dem vorhandenen 
Außenraum und/oder den inhaltlichen Bezügen auf Bildung und 
Lernen auseinander setzen. Darüber hinaus soll selbstverständlich 
auch die Aufenthaltsqualität auf dem Schulgelände erhöht werden, 
deshalb war mir eine frühzeitige Einbindung der Schulen beson-
ders wichtig“, betont Landrat Dietmar Seefeldt.
Für interessierte Künstlerinnen, Künstler und Künstlergruppen ste-
hen die Wettbewerbsunterlagen mit den detaillierten Angaben 
auf der Homepage der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße unter 
https://www.suedliche-weinstrasse.de/de/aktuelles/ausschreibun-
gen.php zur Verfügung.

WUTMANN Projekt
Das in 2013 initiierte STOPP Projekt „Der Wutmann“ hat das Frauen-
büro an vielen Schulen im Landkreis etabliert. Mit Hilfe der Schul-
sozialarbeiter aus SÜW, sowie vielen ehrenamtlichen Helferinnen 
des Frauenbüros und der Polizei konnten bereits über 3.500 Schü-
lerinnen und Schüler und über 100 der Lehrkräfte der Unterstufe 
erreicht werden. In zwei Schulstunden wird das Projekt in den 6. 
Klassen durchgeführt. Grundsätzlich geht es darum die Kinder für 
die Themen psychische und physische Gewalt zu sensibilisieren. 
„Die Kinder sollen erkennen, dass Gewalt nie in Ordnung ist und 
sie sollen wissen wo sie Hilfe finden können. Ebenso soll ihnen ver-
deutlich werden, dass sie keine Schuld haben, wenn sich die Eltern 
schlagen oder sich trennen“, erläuterte Barbara Dees. „Denn die 
Kinder, die heute Häusliche Gewalt miterleben müssen, können die 
Täter beziehungsweise Opfer von morgen sein“.
Seit Beginn konnten so insgesamt über 3.500 Schülerinnen und 
Schüler sowie mehr als 150 Lehrkräfte der Unterstufe mit dem 
Wutmann erreicht werden, um wertvolle, präventive Arbeit in den 
Schulen des Landkreises zu leisten.
Insgesamt ist das Frauenbüro an einer Vielzahl von Projekten und 
Aktionen beteiligt.
Einstimmig lobten die Fraktionen des Kreistages die herausragende 
Arbeit des Frauenbüros und dankten Barbara Dees und ihren Kolle-
ginnen für ihr Engagement.
Der Bericht der Gleichstellungsbeauftragten kann auf der Home-
page des Landkreises über www.suedliche-weinstrasse.de nachge-
lesen werden.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Welt-Alzheimertag am 21.September

Der Welt-Alzheimertag wurde vor 25 Jahren ausgerufen, um die 
Öffentlichkeit auf die Situation der Alzheimer-Kranken und ihrer 
Angehörigen aufmerksam zu machen. Auch in diesem Jahr beteiligt 
sich die Selbsthilfegruppe pflegender Angehöriger von Menschen 
mit Demenz für Neustadt und Maikammer am Welt-Alzheimer Tag.
Die Gruppe und die prot. Kirchengemeinde-Gommersheim-Freis-
bach-Geinsheim laden alle Interessierten zum Feiern nach dem 
Motto „Montag ist erst übermorgen“ ein. Zu bekannten Liedern, auf 
dem Klavier gespielt, kann mitgesungen werden. Die Gruppe freut 
sich über regen Austausch bei Kaffee und Kuchen.
Die kostenfreie Veranstaltung findet am Samstag, 21. September 
2019, von 16.00 Uhr - 18.00 Uhr, im prot. Gemeindehaus Gommers-
heim in der Gartenstraße 1 statt.
Infos unter: Tel.: 06327/32 13 oder tel.: 06321/9 37 89 11
Text: Pflegestützpunkt

 ◗ Biotonnen: Ab Oktober  
wieder 14-tägliche Leerung

In den Sommermonaten von Juni bis einschließlich September 
2019 wurden die Biotonnen im Landkreis Südliche Weinstraße 
wöchentlich entleert. Ab Oktober erfolgt die Abfuhr des Bioabfalls 
wieder im zweiwöchigen Rhythmus.
Die Termine können den jeweiligen SÜW-Wertstoff-Kalendern ent-
nommen werden.
In die Biotonne gehören Gemüse- und Obstschalen, Eierschalen, 
Brotreste, Essensreste - auch gekochte Essensreste einschließlich 
Fleischreste und Fischreste in haushaltsüblichen Mengen, Knochen 
in kleinen Mengen, Teebeutel und Kaffeesatz, Reste von Milchpro-
dukten wie Quark oder Käse, Küchenpapier sowie Grünabfälle von 
Beeten, Bäumen und Büschen.
Die Bioabfälle dürfen nicht in Plastiktüten eingepackt werden. 
Auch sogenannte kompostierbare Plastiktüten werden für die 
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Hier können allerdings nur Flächen beantragt werden, die auch 
bereits in einem Teil 1 aufgeführt wurden. Ein „Nachmelden“ nach 
dem 30. September 2019 ist nicht möglich.
Die Antragsunterlagen und das Merkblatt werden nicht mehr in 
Papierform bei den Kreisverwaltungen vorgehalten. Diese können 
nur noch über die Homepage www.suedliche-weinstrasse.de - 
Umstrukturierung von Rebflächen -, heruntergeladen werden.
Deshalb wird empfohlen, den Antrag über das WeinInformati-
onsPortal (WIP) der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz wip.
lwk-rlp.de EDV-technisch unterstützt auszufüllen. Sollte noch kein 
Zugang für das WIP vorhanden sein, dann ist über die Funktion 
„Neuregistrierung“ ein Antrag auszufüllen und an die angegebene 
Nummer zu faxen. Die Zugangsdaten werden Ihnen danach inner-
halb von 2 bis 3 Arbeitstagen per Post zugestellt.
Weitere Informationen und Auskünfte sind bei Herrn Schultz, Tel.: 
06341/940 371. E-Mail: Thorsten.Schultz@suedliche-weinst-
rasse.de erhältlich.
Nach Durchführung der Vor-Ort-Kontrolle erhalten die Antragstel-
ler einen Bescheid, ob die Rodung auf den beantragten Flächen 
erfolgen kann. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen auf den Flächen 
keine Veränderungen vorgenommen werden. Die Benachrichti-
gung, dass gerodet werden kann, erfolgt voraussichtlich Anfang 
Dezember durch die zuständige Kreisverwaltung.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Öffentliche Bekanntmachung

der Sitzung
der Verbandsversammlung  
des „Sparkassenzweckverbandes
Landkreis Südliche Weinstraße,  
Stadt Landau i. d. Pfalz, Stadt Edenkoben“

am 12. September 2019
Am 12. September 2019 um 15:00 Uhr, findet eine Sitzung der Ver-
bandsversammlung des „Sparkassenzweckverbandes Landkreis 
Südliche Weinstraße, Stadt Landau i. d. Pfalz, Stadt Edenkoben“ 
statt.
Tagungsort: Zentrale der Sparkasse Südliche Weinstraße,

Marie-Curie-Str. 5, 76829 Landau i. d. Pfalz
- Sitzungssaal, 1. Obergeschoss -

Öffentliche Sitzung
1. Konstituierung der Zweckverbandsversammlung
2. Wahl des Verbandsvorstehers und des 1. und 2. stellvertre-

tenden Verbandsvorstehers
3. Wahl des Verwaltungsrates der Sparkasse Südliche Wein-

straße in Landau i. d. Pfalz
4. Sitzungsteilnahme von Verwaltungsrat und Vorstand bei 

Zweckverbandssitzung
5. Vertretung in der Verbandsversammlung des Sparkassenver-

bandes Rheinland-Pfalz
6. Vorlage des Jahresabschlusses der Sparkasse Südliche Wein-

straße zum 31.12.2018
7. Verschiedenes
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Pflege und Beruf –  
die Herausforderung schaffen

Pflegebedürftigkeit kommt oft plötzlich, ist in der Dauer nicht plan-
bar und stellt die Pflegenden vor eine emotionale, körperliche und 
organisatorische Herausforderung. „Pflege und Beruf - die Heraus-
forderung schaffen“ ist das nächste Thema der Veranstaltungsreihe 
BiZ&Donna am Dienstag, den 17. September 2019. 

Weitere Informationen
Der Kostenrahmen beträgt für das Gymnasium Edenkoben 116.300 
Euro und für das Pamina-Schulzentrum Herxheim 23.500 Euro. Der 
Zeitplan sieht vor, die Arbeiten bis Mitte 2020 fertigzustellen und 
der Öffentlichkeit zu präsentieren. Am Standort der Gebrüder-Ull-
rich-Realschule plus in Maikammer soll die „Kunst am Bau“ im kom-
menden Jahr nachgeholt werden, die Haushaltsmittel von rund 
53.000 Euro werden im Haushalt 2020 veranschlagt.
Hintergrund
Auf Grund des Vorwurfs der Nichteinhaltung von Vorschriften der 
Landeshaushaltsordnung und der Verwaltungsvorschrift „Künstleri-
sche Ausgestaltung öffentlich geförderter Hochbauten“ ließ Land-
rat Dietmar Seefeldt die Vorgänge im Zusammenhang mit „Kunst 
am Bau“ der letzten Jahre überprüfen. 
Das Ergebnis der Prüfungen war, dass Kunst am Bau am Gymna-
sium Edenkoben, dem Pamina-Schulzentrum Herxheim und der 
Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer nicht durchgeführt 
wurde. Diese Versäumnisse werden nun in transparenten Verfahren 
entsprechend der Richtlinien nachgeholt.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Öffentliche Bekanntmachung

über die
1. Sitzung des Seniorenbeirates
des Landkreises Südliche Weinstraße
in der Wahlperiode 2019/2024 am 18.09.2019

- Bekanntmachung vom 06.09.2019 -
Am Mittwoch, den 18.09.2019, 14:00 Uhr, findet bei der Kreis-
verwaltung Südliche Weinstraße im Sitzungssaal, An der 
Kreuzmühle 2, 76829 Landau i. d. Pfalz, die 1. Sitzung des Senio-
renbeirates des Landkreises Südliche Weinstraße in der Wahlperi-
ode 2019/2024, statt.
Öffentliche Sitzung
1. Begrüßung und Vorstellung der Anwesenden
2. Berufungen und Verpflichtungen der Beiratsmitglieder
3. Satzung des Seniorenbeirates
4. Bericht über die Arbeitsergebnisse der letzten Amtsperiode
5. Wahlen
6. Informationen

 ◗ Umstrukturierungsprogramm 2019/2020 
für Rebflächen

Antragsverfahren Teil 1 für die Antragstellung auf Ge-
währung einer Beihilfe für die Umstrukturierung und 
Umstellung von Rebflächen ab dem Pflanzjahr 2020
Antragstellung 2. bis 30. September 2019
Die Anträge für die Teilnahme am EU-Umstrukturierungsprogramm 
für Rebpflanzungen im Jahr 2019/2020 können bei der Kreisverwal-
tung Südliche Weinstraße, Referat Landwirtschaft und Weinbau, 
gestellt werden.
Hier müssen alle Flächen, auch die Flächen in Flurbereinigungsver-
fahren beantragt werden, wenn sie im Winter 2019 oder im Früh-
jahr 2020 gerodet werden sollen und eine Förderung durch die 
Umstrukturierung geplant ist. Die Rodungsbescheide aus den Vor-
jahren, verlieren ihre Gültigkeit, wenn die Rebflächen nicht gero-
det wurden. Die Flächen müssen erneut beantragt werden. Auch 
derzeit unbestockte Flächen sind zu melden, für die eine Besto-
ckung mittels Pflanzrecht aus der sogenannten Umwandlung bzw. 
Genehmigung auf Wiederbepflanzung beabsichtigt ist.
Im Januar des geplanten Pflanzjahres (2020) erfolgt die Antragstel-
lung Teil 2. Dies entspricht der Verfahrensweise der Vorjahre. 
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Die zweistündige Veranstaltung beginnt um 9.00 Uhr und findet 
in der Agentur für Arbeit Landau, Johannes-Kopp-Str. 2, A 42 statt. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.  Die Teilnahme ist kostenfrei. 
Wenn Menschen zum Pflegefall werden, sind es oft die Angehöri-
gen, die ihre Versorgung übernehmen. Ein großer Teil von ihnen ist 
berufstätig. Die daraus resultierende Doppelbelastung ist für die 
Pflegenden oft problematisch. Expertin Lisa Ehrhardt vom Pfalzkli-
nikum Klingenmünster, zeigt, wie Unterstützung und Entlastung 

organisiert werden kann und wie Betroffene den Spagat zwischen 
Pfleg und Beruf meistern können.
Der Vortrag ist Teil der Veranstaltungsreihe „Frau - Arbeit - Zukunft“ 
des Arbeitskreises Frauen und Mädchen am Arbeitsmarkt (FuMA). 
Fragen hierzu beantwortet Sandra Welsch, Beauftragte für Chan-
cengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Landau unter 
der Telefonnummer 06341/958-660 oder per Mail an Landau.BCA@
arbeitsagentur.de.

Kulturveranstaltungen

 ◗ Pinguin Wein ab sofort 
 auch im i-Punkt erhältlich!

Alle Jahre wieder 
geht eine Weinkiste 
aus der Pfalz als 
Präsent der Struk-
tur- und Geneh-
migungsdirektion 
Süd aus Neustadt 
in die Antarktis, an 
die Neumayer-For-
schungsstation. Mit 

dabei dieses Jahr ein Weißburgunder aus dem Weingut Ramsel in 
Kirrweiler. Dieser hebt sich ab durch sein Etikett von der Künstle-
rin Andrea Ramsel. Es zeigt einen Humboldt-Pinguin, den Vertreter 
einer bedrohten Art. Ein Euro, vom Verkaufspreis sechs Euro, geht 
direkt an den Verein Sphenisco, einem international anerkannten 
Verein, der sich zum einen für den Artenschutz der Humboldt Pin-
guine und zum Anderen für die Errichtung einer Meeresschutz-
zone vor der Küste Chiles einsetzt. Trinken Sie den gleichen Wein 
wie die Forscher im ewigen Eis und tun Sie dabei gleichzeitig auch 
noch Gutes für den Artenschutz!
Text: i-Punkt Kirrweiler

 ◗ Die WAVE 2019 kommt durch Kirrweiler

Die WAVE Germany ist vom Freitag, 13. September 2019 bis am 
Samstag 21. September 2019 unterwegs. WAVE steht für „World 
Advanced Vehicle Expedition“ und ist die größte E-Mobil Rallye der 
Welt. Sie findet bereits seit 2011 jedes Jahr statt. Am Montag, den 
16. September 2019 kommt ein Teil der Wave durch Kirrweiler. Die 
Wave wird um 09:00 Uhr am Edelhofparkplatz (In den Forstgärten) 
von Ortsbürgermeister Rolf Metzger begrüßt.
Text: i-Punkt Kirrweiler

 ◗ Gelungene Doppelpremiere  
im Kirrweilerer Hinterwald

Am 1. September war es so weit - Premiere für die geführte Grup-
penwanderung auf der eigens für die Ortsgemeinde Kirrweiler aus-
gearbeiteten Wanderroute durch den Hinterwald. Start und Ende 
beim Forsthaus Breitenstein, dazwischen rund 15 kurvige Kilo-
meter bergauf, bergab über abwechslungsreiche Wege und Pfade. 

Natürlich weder schweigsam noch am Stück, denn man hatte sich 
so allerlei zu erzählen, und an ausgesuchten Haltepunkten gab 
es Informationen für die Teilnehmer, etwa beim Kanzelfelsen zur 
Teilung der 5. Haingeraide oder bei der Hubertus-Jagdütte zum 
Reh, dem „Wildtier des Jahres 2019“. Weitere Themen waren die 
Geschichte von Forsthaus, Helmbachweiher, Kuckucksbähnel und 
einschlägigen Rittersteinen.

Am spannendsten aber geriet wohl die Besteigung des Kanzel-
kopfes, ziemlich genau entlang mehrerer Grenzsteine. Später, 
beim Auslaufen auf ebener Strecke, stellte sich mit einigem Pfiff 
und Dampf das Kuckucksbähnel ein, bevor Kaffee & Kuchen im 
Forsthaus lockten, dessen Parkplatz sich abschließend für einen 
spontanen Drohnenflug anbot.
„Ein wunderschöner Wandertag“, so der mitwandernde Bürger-
meister Rolf Metzger. Dieser wie auch alle anderen Teilnehmer 
kamen im Übrigen, kaum saßen sie einmal hübsch aufgereiht 
zusammen pausierend auf einem Baumstamm, in den überra-
schenden Genuss der zweiten Premiere an diesem Tag - einer 
Kostprobe Kirr Royal. Die Idee für diese Cocktail-Bezeichnung für 
Kirrweiler stammt von Barbara Späth.
Wir bedanken uns bei allen Mitwanderern für ihr Interesse und für 
gute Gespräche in entspannter Atmosphäre. Bei den Wanderfüh-
rern Barbara Späth und Michael Fritsche bedanken wir uns für ihre 
umfangreichen Recherchen, die perfekte Planung und überzeu-
gende Informationsdarbietung.
In 2020 gibt es voraussichtlich weitere geführte Touren zu fixen 
Terminen (Ankündigung folgt). Kleingruppen können die beiden 
Wanderführer auch individuell zu ihrem Wunschtermin anfragen, 
Kontaktdaten auf www.my-kammer.de. Wanderer, die lieber pri-
vat mit Smartphone und GPS unterwegs sind, finden den gpx-Trail 
demnächst auf www.kirrweiler.de (Link, Download).
Die nächste geführte Vorderwald-Rundwanderung (8 km) findet 
statt am 15. September 2019. Infos dazu im i-punkt Kirrweiler, Tel.: 
06321 5079, Mail: i-punkt@kirrweiler.de
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 ◗ Ortsführung durch Kirrweiler

mit Gaby Bauer

… auf den Spuren einer über 800-jäh-
rigen Vergangenheit.
Termin: Samstag, 

14. September 2019
Uhrzeit: 14:00 Uhr
Dauer: ca. 2 - 2,5 Stunden
Treffpunkt: am Freiheitsbrunnen in der Hauptstr. gegenüber 

vom Rathaus
Veranstalter: Ortsgemeinde Kirrweiler
Anmeldung: nicht erforderlich

Die Führung ist kostenlos!
Information: i-Punkt Kirrweiler, Hauptstraße 7, 67489 Kirrweiler,

Tel.: 06321 5079, Mail: i-punkt@kirrweiler.de
Frau Bauer bietet auf individuelle Führungen für Gruppen oder 
Ortsführungen speziell für Kinder (ab 9 Jahren) an.
Text: I-Punkt Kirrweiler

 ◗ Rundwanderung durch  
den Kirrweilerer Vorderwald

* für Kirrweiler Bürger und Pfalzcard-Inhaber kostenlos

Foto: Barbara Späth

Zur Gemeinde Kirrweiler gehören zwei sogenannte „Exklaven“ im 
Pfälzerwald, der Vorder- und Hinterwald. Doch wo sind die Gren-
zen, und welche Berge und Täler, Quellen, Brunnen, Bäche und 
Brücken, Weiher, Ritter- und Grenzsteine, Schutzhütten, Forst- oder 
Rasthäuser befinden sich im jeweiligen Wald? Kommen Sie mit auf 
Entdeckungstour - wir führen Sie zu ausgewählten Besonderhei-
ten.
Termin: Sonntag, 15. September 2019
Uhrzeit: 10:00 Uhr
Treffpunkt: Parkplatz Hüttenbrunnen im Edenkobener Tal
Wandergebiet: Vorderwald, 8 km, 200 Höhenmeter
Besonderheit: die jüngst erneuerte Morschenbergbrücke
Dauer: ca. 5 Stunden inkl. Schlusseinkehr 

(Hüttenbrunnen, optional)
Veranstalter: Ortsgemeinde
Wanderführer: Sozialwirtin Barbara Späth und Biologe

 Michael Fritsche
Anmeldung: bis Freitag, 13. September 2019 um 12 Uhr 

im i-Punkt Kirrweiler, Tel. (06321) 5079, 
Mail: i-punkt@kirrweiler.de

Teilnehmer: min. 6, max. 20
Kosten: € 5,- pro Person (für Kirrweiler Bürger und

Pfalzcard-Inhaber kostenlos)
Text: I-Punkt Kirrweiler

 ◗ Genussführung mit der Wein- und  
Kulturbotschafterin Martina Kolbenschlag

durch und um den Weinort Kirrweiler

„Kirrweiler Wein trifft Camembert, Münster & Brie“
Thematische Führung mit Verkostung
Termin: Samstag, 21. September 2019
Uhrzeit: 11.00 Uhr
Dauer: ca. 2 - 2,5 Stunden
Treffpunkt: Parkplatz hinter der Marienkapelle/Friedhof
Veranstalter: Ortsgemeinde
Kosten: 26,- € pro Person
Anmeldung 
und Info:

i-Punkt Kirrweiler, Hauptstr. 7, 67489 Kirrweiler, 
Tel.: 06321 5079, Mail: i-punkt@kirrweiler.de oder 
direkt bei Frau Kolbenschlag: Tel.: 06323 469003

Frau Kolbenschlag bietet auch individuelle Genussführungen für 
Gruppen an: www.venninger-kaeseecke.de
Text: i- Punkt Kirrweiler

 ◗ Weinanbau Damals und Heute

Führung vom Kultur- und Wein-
botschafter Timo Dorsch (auch 
Anerkannter Berater für Deutschen 
Wein) zur Geschichte des Wein-
baus vom frühen Mittelalter bis 
zur Gegenwart. Gezeigt bzw. ver-
anschaulicht dargestellt wird der 
Weinanbau von damals bis heute 

incl. Wanderung durch die Weinberge Kirrweilers mit Weinprobe 
an den Rebstöcken (4 Weißweine, 2 Rotweine aus Kirrweiler).
„Geschichte des Weinbaus, vom frühen Mittelalter bis zur
Gegenwart“
Termin: Sonntag, 22. September 2019
Uhrzeit: 15:00 Uhr
Dauer: ca. 2 Stunden
Treffpunkt: Parkplatz am Friedhof in Kirrweiler
Preis: 15,- € pro Person
Veranstalter: Ortsgemeinde Kirrweiler
Anmeldung: i-Punkt Kirrweiler, Hauptstraße 7, 67489 Kirrwei-

ler, Tel.: 06321 5079, Mail: i-punkt@kirrweiler.de
Text: I-Punkt Kirrweiler
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Maikammer

 ◗ Eine Weinreise für Genießer  
durch die Weinwelt von Maikammer
Den Beginn der Weinreise läutet ein Begrüßungsschluck in der 
Ortsvinothek „Weinkammer“ ein. Anschließend geht es in den his-
torischen Dorfkern von Maikammer, begleitet von einer Kultur- und 
Weinbotschafterin, die informativ und unterhaltsam Wissenswer-
tes über die Rebe und den Wein erzählt. Auch in zwei Weingütern 
wird natürlich Halt gemacht - hier erfahren die Teilnehmer alles 
rund um den Weinbau und den Weingenuss. Den Abschluss der 
Weinreise bildet eine gemütliche Weinprobe in der „Weinkammer“.
Der Preis beinhaltet 7 Proben mit begleitenden Häppchen (je 2 Pro-
ben in den beiden Weingütern und 3 Proben in der Ortsvinothek).
Termin: Freitag, 13.09. und 20.09.2019
Uhrzeit: 17.00 Uhr
Dauer: 3,5 Stunden
Treffpunkt: Ortsvinothek „Weinkammer“, Marktstraße 8, 

Maikammer
Preis: € 28,00 pro Person
Anmeldung erforderlich im Büro für Tourismus Maikammer, T. 
06321-952768 oder maikammer@maikammer-erlebnisland.de
Anmeldeschluss: Vortag bis 12.00 Uhr
Text: SÜW Maikammer

 ◗ Genusstour „Wein und Käse„

Mit einem prickelnden Sekt begrüßen wir Sie in der Ortsvinothek, 
der „Weinkammer“. Unsere Kultur- und Weinbotschafterin Martina 
Kolbenschlag begleitet Sie anschließend bei einem Rundgang 
durch den historischen Ort. Unterwegs werden zwei Weingüter 
besucht und dort jeweils zwei Weine passend zu hochwertigen 
Käsevariationen verkostet.
Termin: Samstag, 14.09.2019
Uhrzeit: 11 Uhr
Dauer: 2,5 Stunden
Treffpunkt: Ortsvinothek „Weinkammer“, Marktstraße 8, 

Maikammer
Preis: € 26,00 pro Person,
Anmeldung erforderlich im Büro für Tourismus in Maikammer,
 T. 06321-952768 oder maikammer@maikammer-erlebnisland.de
Anmeldeschluss: Vortag 12.00 Uhr
Text: SÜW Maikammer

 ◗ Bollerwagen-Weinprobe

Nach einer Besichtigung der Alsterweiler Kapelle mit dem goti-
schen Altar, gehen wir den historischen Weinweg entlang. Wäh-
rend unseres Spaziergangs begleitet uns der Bollerwagen mit 
entsprechender Verpflegung. Sie erfahren Wissenswertes rund um 
den Weinbau.
Termin: Mittwoch, 18.09.19
Uhrzeit: 15 Uhr
Dauer: ca. 2,5 Stunden
Treffpunkt: Alsterweiler Kapelle, Alsterweiler Hauptstraße 5,

Maikammer
Preis: € 18,00 pro Person, inklusive 5er Weinprobe 

und kleinem Snack.
Anmeldung erforderlich.
Text: SÜW Maikammer

 ◗ Ortsführung durch Maikammer

Lassen Sie sich auf einem Rundgang durch den historisch gepräg-
ten Ort von prächtigen Sandsteinfassaden und von der einmaligen 
„Galerie der schönsten Wirtshausschilder“ faszinieren. Zwischen-
durch oder zum Abschluss genießen Sie ein gutes Schlückchen aus 
den Maikammerer Lagen in der Ortsvinothek „Weinkammer“.
Termin: Samstag, 14.09. und 21.09.2019
Uhrzeit: 16.00 Uhr
Dauer: 2 Stunden
Treffpunkt: Rathaus, Immengartenstraße 24
Preis: € 5,00 pro Person / Kinder und Jugendliche 

bis 16 Jahren sind frei
Mit der Pfalzcard ist die Führung kostenfrei.
Text: SÜW Maikammer

 ◗ Comedy Dinner in der Weinstube Bächeleck

„S’isch wie‘s isch“ - Ein kulinarisch komischer Abend
Zum zweiten Mal präsentiert die Tourist-Info St. Martin am 25. 
Oktober im Rahmen des Kulturprogrammes ein Comedy Dinner. In 
diesem Jahr wird in der Weinstube Bächeleck gespeist und gelacht.
Comedian Oliver Betzer alias „de Härtschd“ verspricht mit seinem 
Programm „S’isch wie‘s isch“ einen Angriff auf die Lachmuskeln. 
Dazu tischt das Küchenteam der Weinstube Bächeleck ein herbstli-
ches 3-Gänge Menü auf. Das Programm ist mehr als Pfälzer Mund-
art, so gibt es auch für alle „Nicht-Pfälzer“ etwas zum Lachen.
Fr., 25.10.2019, Einlass: ab 18 Uhr // Beginn: 19 Uhr Karten-
vorverkauf in der Tourist-Info St. Martin: 42 € p.P. inklusive 
3-Gänge Herbst Menü und Begrüßungssecco. Veranstaltungs-
ort: Weinstube Bächeleck, Maikammererstr. 20, St. Martin
Links: https://stmartin.suedlicheweinstrasse.de/veranstaltungen/
comedy-dinner/http://www.haertschder.de/
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„Zwischen Dämmerung und Traum“ 
 

 

Eine Dorfführung der besonderen Art: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zur Dämmerstunde führt Sie Catharina von Cronberg, Ahnfrau der Ritter von 
Dalberg, durch St. Martins romantische Winkel und Gassen. In ihrem historischen 
Gewand eröffnet sie ihren Gästen eine erlebnisreiche Begegnung mit der 
Geschichte des Dorfes. 

 
Mittwoch, 18. September um 17:00 Uhr 

 
 

Treffpunkt und Anmeldung: 
 

Tourist-Info St. Martin, Kellereistr. 1, Tel. 06323-5300 
 

Preis p.P.: 6 €, mit Gästekarte St. Martin 5 € 
 

Datenschutz 
geht uns alle an ...

Diskutieren Sie mit uns auf blog.
wittich.de zu folgenden Themen:
•	 Datenschutz im Verein nach der 

DSGVO 

•	 Datenschutzrichtlinie 

•	 Auftragsverarbeitung 

•	 Was dürfen wir denn mit den 
Daten unserer Mitglieder 
machen? 

•	 Was darf denn jetzt eigentlich 
noch	ans	„Schwarze	Brett“	oder	
in die Vereinszeitung?

Veranstaltungskalender

Kirrweiler 
14.09.2019 Ortsgemeinde, 14 Uhr, Dorfführung
14.09.2019 Kirrweiler Kammerkonzerte e.V., 18 Uhr, Kammerkonzert in der Marienkapelle
15.09.2019 Ortsgemeinde, 10 Uhr, Rundwanderung Kirrweiler
 Vorderwald, Treffpunkt Edenkobener Hüttenbrunnen
16.09.2019 Wave 2019, Durchfahrt E-Mobil Rallye
18.08.2019 Kirchengemeinde, 14.30 Uhr Seniorennachmittag, Pfarrheim
20.09.2019 Kirchengemeinde, Schöpfungstage

Maikammer
16.09.2019 DRK, ab 16.30 Uhr, Blutspende im Bürgerhaus
20.09.2019 Kath. und Prot. Kirchengemeinde, Ökumenische Aktion, 
 Schöpfung bewahren, Obst sammeln

St. Martin 
14.09.2019 Ortsgemeinde, Pfälzer Abend
14.09.2049 PWV, Abendwanderung/Spießbraten
15.09.2019 Ortsgemeinde, Kurkonzert der KAB Blaskapelle
18.09.2019 PWV, Seniorenwanderung
20.09.2019 Kunstpfade e.V., Austellungseröffnung

Weitere Termine unter www.kirrweiler.de
www.maikammer.de – www.sankt-martin.de
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Nichtamtlicher Teil
maikammer

AKTUELLES aus der Verbandsgemeinde
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teten, filmten, bastelten, druckten und fotografierten die Schülerin-
nen und Schüler in gemischten Interessensgruppen Örtlichkeiten 
und Themen rund um Edenkoben und die Paul-Gillet-Realschule 
plus mit Fachoberschule. Im Rahmen des Schulfestes stellten sie 
ihre beeindruckenden Ergebnisse am Standort Luitpoldstraße aus.
Zu sehen waren zum Beispiel Kurzfilme der Projektgruppe „Eden-
koben durch die Linse“, Fotos bislang unentdeckter Ecken der 
Gruppe „Streetwalk Photography“ oder ein neuer Stadtführer des 
Ortes. Andere Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich etwa 
mit Fabelwesen in und um Edenkoben oder stellten Kunstdrucke 
her. Auch die internationale Ausrichtung unserer Schule hat nun 
ihren Platz an einer orangenen Wand, welche die freundschaftli-
chen Beziehungen zu Weert in Holland, aber auch zu ganz Europa 
symbolisiert.
Auch unser schulischer Schwerpunkt – die musikpädagogische Bil-
dung – war mit allen musikalischen Gruppen, die die Schule zu bie-
ten hat (Bläser, Schulband, Chor), lautstark und klangvoll präsent.
Förderverein, Schulelternbeirat, Schülerinnen und Schüler sowie 
unsere Kolleginnen und Kollegen sorgten zudem für das leibliche 
Wohl. Die Vielfalt der Speisen und Getränke – Apfelbrot, Flammku-
chen, Smoothies, Gegrilltes, Käsespieße, Kuchen u.v.m. - lud zum 
Verweilen im Pausen- und Innenhof ein.
„Das Schulfest war ein schöner Erfolg. Wir haben sehr viel Zuspruch 
von den Eltern und der Öffentlichkeit erfahren. Viele ehemalige 
Schülerinnen und Schüler und auch Lehrkräfte haben uns besucht 
und uns rückgemeldet, wie gerne sie bei uns waren“, schlussfol-
gerte Schulleiter Michael Eich und kündigte gleichzeitig an: „Wir 
haben bereits viele Ideen für eine neues Schulfest. Das nächste wird 
also nicht lange auf sich warten lassen.“

Text und Bild: Claudia Gutting

 ◗ Spendenübergabe  
vom Fam. Kreis obere Friedhofstraße

Das Helferfest fand am 31.08.19 in der Kredenburg statt.
Nach einem kurzen Resümee über die Brunnenkerwe 2019, die 
wieder ein gelungenes Fest war, neu war die Hüpfburg, das Kin-
derschminken, der Kinderflohmarkt aber auch dem Engagement 
unserer Alsterweiler Musiker, die Freitagabends die offene Bühne 
gerockt haben und am Samstag das Dou Chordyard.
Einziger Wermutstropfen ist das Leiterwagenrennen, es ist zu bekla-
gen, dass zwar viele Zuschauer kommen, es aber leider nur wenige 
Teilnehmer am Rennen sind. Es wäre sehr schade, wenn diese lieb-
gewonnene Tradition einschlafen würde.
Danach wurden die Spenden an die Feuerwehr, Förderverein Zelt-
lager Pfalz, TV Maikammer, der Sängervereinigung und der katholi-
schen sowie der evangelischen Kirchen für die Orgelrenovierungen 
überreicht.
Die Spenden für die CV Pädels Jugend und den Jugendtreff Mai-
kammer wurden/werden nachgereicht.
Es ist noch geplant die Hüpf Wippe am Kardinal Wendel Spielplatz 
zu reparieren, welche vor Jahren vom Familienkreis finanziert 
wurde, sowie eine Ruheliege in den Weinbergen auf zu stellen.
Diese Planungen müssen jedoch noch mit der Gemeinde abge-
stimmt werden.
Danach genossen wir den milden Sommerabend mit leckeren 
Flammkuchen und gekühlten Getränken…und es ging wie immer 
um die Brunnenkerwe, denn nach der Kerwe ist ja bekanntlich vor 
der Kerwe.
Text und Bild: Marion Buchenberger

schulnachrichten

 ◗ Paul-Gillet-Realschule plus mit  
Fachoberschule feiert 1250-Jahre Edenkoben

Im Zusammenhang mit der 1250-Jahrfeier feierte die Paul-Gillet-
Realschule plus ihr Schulfest am Samstag, den 31. August 2019. 
Stadtbürgermeister Ludwig Lintz und Beigeordnete Angelika 
Fesenmeyer nahmen sich trotz ihrer Eingebundenheit in die Festi-
vitäten die Zeit, um unser Schulfest feierlich zu eröffnen. Bei dieser 
Gelegenheit konnten sie symbolisch 5000 Euro für die Jugendar-
beit in Edenkoben entgegennehmen. Das Geld ist die vereinbarte 
Hälfte des Gesamterlöses, der beim innerstädtischen Spendenlauf 
von unseren Schülerinnen und Schüler erlaufen wurde.
Dem Schulfest ging eine intensive Projektwoche mit dem Motto 
„Wir sind ein Teil von Edenkoben - Persönlichkeiten mit Herz und 
Verstand“ voraus. Trotz großer Hitze erwanderten, erfuhren, erarbei-

Datenschutz geht uns alle an...

Diskutieren Sie mit uns auf blog.wittich.de zu 
folgenden Themen:

•	 Datenschutz im Verein nach der DSGVO
•	 Datenschutzrichtlinie
•	 Auftragsverarbeitung
•	 Was dürfen wir denn mit den Daten unserer 

Mitglieder machen?
•	 Was darf denn jetzt eigentlich noch ans 
„Schwarze	Brett“	oder	in	die	Vereinszeitung?
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Ferienprogramm  
der Grundschulen  

Maikammer, Kirrweiler 
und St. Martin
in den Herbstferien, 7. - 11.10. von 8.00 - 15.00 Uhr

Kosten: 50,-

Programm:
Die Ferienbetreuung wird von Frau Eickert durchgeführt.
Es gibt täglich ein Mittagessen und für Getränke ist ebenfalls gesorgt.
Es sind verschiedene Ausflüge geplant:
• Führung durch das Freibad in Maikammer
• Besuch im Rathaus und Gespräch mit Bürgermeisterin Frau Flach
• Wanderung ins Klausenthal
Ansonsten gibt es verschiedene Spiel- und Bastelangebote.
Treffpunkt wird morgens immer in der Grundschule Maikammer sein, sie bekommen vor der Veranstaltung ein ausführliches 
Programm, dieses kann sich allerdings Wetterbedingt noch ändern. ,Die Anmeldung können Sie bis spätestens 16.9.2019 direkt 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer, Fachbereich 2, Frau Schwaderer, Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer 
(Tel.: 06321 5899-26) abgeben. Gerne könne Sie Ihr Kind auch per E-Mail anmelden. Hierzu senden Sie bitte das Anmeldeformular 
vollständig ausgefüllt und unterschrieben an folgende E-Mailadresse: julia.schwaderer@vg-maikammer.de .
Das Anmeldeformular finden Sie auch auf unserer Homepage: www.vg-maikammer/verbandsgemeinde/schulen
Wir bitten um Beachtung, dass mindestens 6 Kinder für die Betreuung angemeldet sein müssen, damit das Angebot 
zustande kommt. Die Anmeldung ist verbindlich und wir können bei kurzfristiger Abmeldung den Teilnehmerbei-
trag nicht zurück erstatten.
Den Teilnehmerbeitrag bitte, nach Zusage bis 1.10., mit den Vermerk „Ferienprogramm Grundschule“ und den Namen des 
Teilnehmers auf eines der folgenden Konten überweisen:
Sparkasse SÜW, IBAN DE64 5485 0010 1700 3608 01 oder VR Bank Südpfalz, IBAN DE 87 5486 2500 0105 3003 04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verbindliche Anmeldung zur Ferienbetreuung in den Herbstferien

Hiermit melde ich  ...............................................................................................................................................................................................................
(Vorname, Name)

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
(Anschrift)

....................................................................................................................................................................................................................................................
(Telefon)

....................................................................................................................................................................................................................................................
(Handy)

....................................................................................................................................................................................................................................................
(E-Mail Adresse)

mein Kind / meine Kinder

....................................................................................................................................................................................................................................................
(Vorname, Name) (Klasse)

Besonderheiten bezüglich Gesundheit und Ernährung:

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................
(Datum) (Unterschrift)

✂✂✂



Maikammer - 32 - Ausgabe 37/2019

 ◗ Ökumenische Aktionstage  
„Schöpfung bewahren“
Zum sechsten Mal finden am 20. und 21. September die Aktions-
tage als gemeinsames Projekt der protestantischen und katholi-
schen Kirchengemeinden von Maikammer und Kirrweiler statt.
Eingeladen mitzumachen sind alle – Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene, denen ein verantwortungsbewusster Umgang mit 
den Gaben der Natur und mit Lebensmitteln am Herzen liegt. Bitte 
entnehmen Sie bei Interesse die aktuellen Infos den Aushängen in 
den Pfarrkirchen oder rufen Sie uns an:
Sabine Surau 06321-952001
Ute Schöpsdau 06321-59327
Ursula Metzger 06321-58282

 ◗ Hannes Schneider trifft sechsfach  
beim Auswärtssieg in Lingenfeld

Am 4. Spieltag der Gruppe D der Quali-Rhein-
Mittelhaardt war man zu Gast beim TSV Lingen-
feld. Nach der sehr unglücklichen und bitteren 

Heimniederlage gegen starke Hasslocher in der Vorwoche, wollte 
man unbedingt eine entsprechende Reaktion zeigen. Verzichten 
musste man hierbei auf Marlon Flach, der krankheitsbedingt fehlte.
Gespielt waren gerade einmal 41 Sekunden als Luca Weber den 
Ball im Gehäuse der Gastgeber unterbrachte. Trotz klarer optischer 
Überlegenheit tat man sich auf dem recht klein abgesteckten Feld 
gegen tiefstehende Lingenfelder sichtlich schwer. In der 7. Spiel-
minute war es wieder Luca Weber mit dem 2:0. Trotz Chancen im 
Minutentakt, dauerte es bis zur 16. Minuten als Hannes Schneider 
mit einem satten Schuss unter den Querbalken auf 3:0 erhöhte. 
Seine Tagestreffer zwei und drei erzielte Hannes innerhalb von vier 
Minuten. 

So stand es nach 20 gespielten Minuten 5:0. Mit dem Halbzeitpfiff 
staubte Luca Weber noch gekonnt zum 6:0 ab, nachdem der Tor-
hüter der Hausherren einen Schuss von Johannes Kjöstvedt nach 
vorne abwehren lies. Zwei Minuten waren in der zweiten Halbzeit 
gespielt, als Lingenfeld zu seinem einzigen Tor des Tages kam. Man 
schien gedanklich noch in der Kabine zu sein. Seinen ersten Saison-
treffer erzielte, per Weitschuss, Jonte Becht (28. Minute), der sich als 
Abwehrspieler immer wieder mit in der Offensive einschaltete. Sehr 
schön der Treffer zum 8:1 durch Hannes Schneider, der sich auf der 
rechten Seite durchsetzte und das Leder mit voller Wucht ins linke 
Toreck hämmerte. Seinen zweiten Saisontreffer erzielte in Minute 
32 Johannes Kjöstvedt, der mit einem flachen Schuss ins lange Eck 
dem TSV Schlussmann keine Chance ließ.
Näherten sich die Hausherren unserem Schlussmann Lucas Saib 
an, war es der erneut herausragend verteidigende Lauri Hammann, 
der jeden Angriff der Lingenfelder zunichte machte. Stark im Zwei-
kampf auch sein linker Nebenmann Jonathan Lisiecki. In der 29. 
Minute durfte sich dann Hannes Schneider zum 5. Mal an diesem 

 ◗ Bienenfleißige Betriebsamkeit - es summt 
und schwirrt am Gymnasium Edenkoben!
Neun Schülerinnen, zwei Imker, ein Lehrer und zwei Bienenvöl-
ker mit zusammen etwa 30.000 Honigbienen: Die AG „Bienen 
und Imkerei“ ist bereit zu starten.
Mit schöner Ortsrandlage und umgebenden Wiesenflächen bie-
tet das Gymnasium Edenkoben nahezu ideale Bedingungen für 
die Bienenhaltung. Dennoch war nahezu ein Jahr Vorbereitungs-
zeit notwendig: Für die Aufbewahrung der Imkerei-Gerätschaften 
musste zunächst ein Gerätehaus neu beschafft und aufgebaut 
werden. Dies wurde durch großzügige Spenden von Hornbach-
Baumarkt, Sparkassenstiftung Südliche Weinstraße und VR-Bank 
Südpfalz ermöglicht. Der Aufbau samt Fundamentarbeiten erfolgte 
dann unter tatkräftiger Beteiligung von Schülern im Rahmen der 
Projektwoche vor den Sommerferien. Die imkerliche Grundausstat-
tung konnte aus Mitteln der Landeszentrale für Umweltaufklärung 
(LZU) Rheinland-Pfalz im Rahmen der „Aktion Bien“ beschafft wer-
den. Darüber hinaus erhielt die Schule auch eine private Material-
spende sowie weitere Spendenzusage von der Paul-Gillet-Stiftung 
und dem Förderverein des Gymnasiums Edenkoben. Unterstüt-
zung für den Aufbau der Imkerei-AG kam also von vielen Seiten.
Besonders erfreulich ist die Beteiligung der Imker Reinhard Orth 
und Eric Walter, die ihre Fachkenntnisse in die Schulimkerei einflie-
ßen lassen und dafür Sorge tragen, dass es den Schulbienenvölkern 
gut gehen wird. Initiiert wurde das Projekt von Biologielehrer Tobias 
Koreng, der auch die Imkerei-AG von Seiten der Schule her mit 
großem Engagement betreut. Herr Koreng absolvierte seine Exa-
mensarbeit an der Landesanstalt für Bienenkunde in Hohenheim 
und wurde dabei für die Thematik sensibilisiert. Didaktisch können 
den Schülerinnen und Schülern ausgehend von der Honigbiene 
vielfältige Aspekte eröffnet werden: Wie funktioniert die Selbstor-
ganisation eines Bienenstaates? Welchen Herausforderungen muss 
sich ein Bienenvolk im Jahreslauf stellen? Was sind Ursachen des 
allgemeinen Insektensterbens?
Die Schülerinnen der Imkerei-AG freuen sich auf ein interessantes 
und lehrreiches Schuljahr am Bienenvolk.
(Text und Bild: Gymnasium Edenkoben)

Die Schülerinnen der Imkerei-AG, Hr. Koreng, Hr. Walter, Schullei-
ter Hr. Jähne sowie Hr. Orth (v. l. n. r.) Foto: Michael Schacht

AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Kirrweiler

 ◗ Kath. Öffentliche Bücherei Kirrweiler, 
Kirchstraße 20

Öffnungszeiten zur Ausleihe unserer Bücher in dieser Woche:
Freitag von 17.00 h bis 18.00 h! Ab Freitag, 20.09. steht auch der 
neue Block von Speyer zur Verfügung.
Text: Maria Schwartz
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Sa 28.09.2019
Ab 18 Uhr

Gegrillte Schweinehaxen, Weißwürste, 
Obazda, Brezeln , halbe Hähnchen und
jede Menge Hefeweißbier

Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!

Wir bieten:

Tag in die Torschützenliste eintragen - 10:1! Seine Torprimäre im 
Dress der SG Kirrweiler/Venningen gab auch, der auf rechts gut 
spielende und keinen Zweikampf scheuende, Sila Neufeld. (30. 
Min., 11:1)
Seinen sechsten Treffer in der 36. Spielminute ließ dann wiederum 
Hannes Schneider folgen. Stark! Für einen Lacher auf dem Spielfeld 
sorgte dann Gianluca Mazzarella, der sein Tor zum 13:1 mit dem 
aktuellen Torjubel von Serge Gnabry feierte. 
Den Schlusspunkt zum hochverdienten 14:1 setzte Jonte Becht, 
dessen Schuss aus 13 Metern leicht abgefälscht im Tornetz landete. 
Freude bereitete den Trainern Mazzarella und Weber auch Hannes 
Wüst, der eine tolle Entwicklung genommen hat und sehr giftig 
aber stets fair verteidigte.
Am Samstag, 14.09.2019 um 11:30 Uhr begrüßt man zum Heimspiel 
in Kirrweiler die SG 1946 Mußbach.
Text und Bilder: Christopher Weber

 ◗ JSG Haardtblick - Aktuell

JSG Haardtblick /  
SG Kirrweiler-Venningen
Am kommenden Wochenende finden folgende 
Heimspiele der JSG Haardtblick statt. Die Jun-
gen Kicker freuen sich über Viele Zuschauer. Für 
das leibliche Wohl ist natürlich bestens gesorgt.

Text: Thomas Lisiecki
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Das Timing für unsere letzte 2Minutenstrafe hätte nicht besser sein 
können, exakt 32 Sekunden vor Schluss, zwei Sekunden später und 
durch die Regel der letzten 30 Sekunden hätte unser Spieler nicht 
nur rot gesehen sondern der daraufhin fällige 7m wäre unvermeid-
bar geblieben. Glück gehabt so gab es nur noch am Schluss bei 
einem direkten Freiwurf an der 9m Linie einen Zittermoment, bis 
dieser am Block hängen blieb. Endstand 18:19
Fazit: Es gibt noch viel Luft nach oben! Es muss noch deutlich mehr 
Ordnung ins Chaos, aber für Spiel eins schon ganz gut gelaufen.
Es spielten: Jakob M. (TW); Jakob K.; Fritz (2); Oskar(3); Hugo; 
Lasse(7/1); Janis; Benedikt(1); Luis(3); Tim; Lauritz(1); Felix(1);
Jannis(1)
Text und Bild: Sandra Göhring

 ◗ Sportabzeichenabnahme 2019 
 - Zusatztermin

Wir bieten eine weitere Gelegenheit sich den Her-
ausforderungen des Sportabzeichens zu stellen. 
Am

15. September 2019
treffen wir uns zum Training und zur Abnahme des 
Sportabzeichens um 10 Uhr im Weinstraßensta-

dion Edenkoben (Zugang über Parkplatz Gymnasium). Wir freuen 
uns auf viele Teilnehmer.
Bei Fragen zur Abnahme des Sportabzeichens steht Tanja Simon 
(06321-8788804) gerne zur Verfügung.
Die Übungsleiterinnen des TVK - Abteilung Turnen und Fitness
Text: Tanja Simon

AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Maikammer

 ◗ TV Kirrweiler - Heimspiele in der Arena 
Reblandhalle
Samstag, 14.09.2019
13:00 mB: TV Kirrweiler - HSG Trifels
14:45 wD: TV Kirrweiler - HSG Trifels
16:15 wC: TV Kirrweiler - JCD Speyer/Waldsee 2
20:00 Herren 1: TV Kirrweiler - HSG Trifels
Sonntag, 15.09.2019
10:00 wE2: TV Kirrweiler 2 - TSG Haßloch
11:30 wE1: TV Kirrweiler 1 - HSG Trifels
13:00 mE1: TV Kirrweiler - TSG Friesenheim 2
14:30 mE2: TV Kirrweiler 2 - TSV Speyer 2
16:00 mC: TV Kirrweiler - JCD Speyer/Waldsee
19:15 Herren 2: TV Kirrweiler 2 - HSG Trifels 2
Auf in die Reblandhalle zur Unterstützung des TVK!
Text: Anke Anslinger

 ◗ mD: Erster Sieg im ersten Spiel der Runde

Am Sonntag den 8.9. begann auch für die Jungs der mD endlich 
die Hinrunde. Sie waren zu Gast bei den Südpfalztigern der OBKZ in 
Kuhhardt. Dank unseres großen Kaders, konnten wir unsere krank-
heitsbedingten Ausfälle gut kompensieren und mit 15 Jungs zum 
Spiel antreten. Schon zu Beginn zeigte sich, dass das Fehlen der bei-
den etatmäßigen Kreisläufer und unserer beiden Linkshänder doch 
nicht so einfach zu kompensieren ist. Die Jungs machten ihrem 
Spitznamen „Chaos Gang“ wirklich alle Ehre und liefen im Angriff 
sich eher in den Weg, als zu helfen. Aber spätestens beim Ausgleich 
zum 7:7 in der 15. Minute wendete sich das Blatt, der Zweite, an 
diesem Tag auf Kreis eingesetzte Spieler, hatte ein sehenswertes Tor 
im Lattenkreuz versenkt, begann sich die Truppe langsam zu sortie-
ren und in einer gewissen Grundordnung anzugreifen. Zur Halbzeit 
stand ein knappes 9:11 auf der Anzeige, das sich die Jungs schwer 
erarbeitet hatten. Hälfte zwei begann dann mit einer kleinen Über-
raschung beide Teams schafften es tatsächlich drei Minuten lang 
Torlos zu bleiben, zum einen hatten wir auf eine sinkende Mann-
deckung umgestellt was gut funktionierte, zum anderen ließen die 
Jungs einige sehr überhastete Angriffe folgen. Darauf folgte eine 
starke Phase der Gastgeber die sogar zum 14:14 ausgleichen konn-
ten, unser Chancenwucher rächte sich prompt. Die letzten zehn 
Minuten des Spiels waren dann nichts für schwache Nerven, zwei 
2 Minutenstrafen und 2 Siebenmeter später, lief unsere Konterma-
schine zum ersten Mal im Spiel an, und schnell war eine dünne ein 
Tore Führung per Doppelschlag hergestellt. Es folgte ein Schlag-
abtausch Marke offenes Visier. Die Gastgeber drückten auf den 
Ausgleich und unsere Buben konnten nur durch ihre zu diesem Zeit-
punkt hervorragende Abwehrarbeit im eins gegen eins und ihren 
blendend aufgelegten Torwart, Angriff um Angriff entschärfen. Die 
letzten drei Minuten setzten dem Krimi dann noch die Krone auf 
keine der beiden Mannschaften schaffte es noch ein Tor zu erzielen. 
Das zwanzigste Tor unsererseits weigerte sich beharrlich zu fallen, 
während die Südpfalztiger dem Ausgleich immer näher rückten. 
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Auf dem Rückweg machen wir einen Abstecher zur Langenkopf-
quelle. Die Laufzeit auf dem Hinweg beträgt etwa eine und auf 
dem Rückweg ca. 1 ¼ Stunden. Gegen 14:00 Uhr sind wir wieder am 
Parkplatz. Wir freuen uns über viele kleine und große Mitwanderer!
Barbara Schmidt-Sercander und Cornelius Litzka
Tel. 0162 / 7413596
Text: Robert Erasmy

Damit man sicher sitzen kann

Ein beliebter Platz an der Totenkopfhütte sind die Tische und Bänke 
unter den Bäumen. Dies hat sich besonders in den letzten Wochen 
gezeigt, wo die Gäste mehr draußen als drinnen Durst und Hunger 
stillten. Damit unseren Gästen nichts „auf den Kopf“ fällt, werden 
jedes Jahr die Bäume auf sogenanntesTotholz (dürre Äste) über-
prüft und diese da nn fachgerecht abgesägt und entsorgt.

Am vergangenen Freitag war es wieder einmal so weit. Baumpfle-
ger Hoffmann und sein Mitarbeiter „schossen“ mit eine Spezial-
schleuder ein Seil in die Äste. Er „kletterte durch die Luft“ - wie ein 
interessierter Zuschauer sagte - auf den Baum und entfernte dort 
die dürren und kranken Äste.
Auch wenn es jetzt etwas kühler wird und der Wind auffrischt, so 
gibt es doch noch schöne Tage, a n denen man sicher unter den 
Bäumen bei der Totenkopfhütte sitzen kann.

Text und Bilder: Robert Straßner

Wanderung „Sickinger Höhenweg“

Wir werden am Sonntag, den 
22. September 2019 auf der 
Sickinger Höhe, der Heimat 
unseres ersten Vorsitzenden, 
Herrn Bürgermeister Karl Schä-
fer wandern.

Die Region Sickinger Höhe verdankt ihren Namen dem letzten 
deutschen Ritter Franz von Sickingen, der einst hier herrschte. Herr-
lich ist der beständige Wechsel verschiedener Landschaftsbilder, 
faszinierend die weiten Blicke übers Land.
Wir treffen uns bereits um 9:00 Uhr auf dem Parkplatz Wasgau-
Markt in Maikammer. Von hier bilden wir Fahrgemeinschaften und 
fahren bis Höheinöd.

 ◗ Pfälzerwald-Verein Maikammer

Ein Männlein steht im Walde… 
- Pilzerlebnistag

am 11. Oktober 2019 von 9.30 bis ca. 16.30 Uhr
für Kinder von 6 bis 10 Jahren
Pilze - die unbekannten Wesen! Wer sind sie, wo leben sie, was 
machen sie in unserem Wald und wovon ernähren sie sich? Wenn 
ihr mehr über Pilze erfahren möchtet, dann meldet euch für den 
Pilzerlebnistag des Pfälzerwaldverein Maikammer-Alsterweiler an. 
Unsere Pilzsachverständige Viola Kirschke-Deck und ihre fleißigen 
Helfer haben für einen Tag in den Herbstferien wieder ein spannen-
des Programm zusammengestellt. Der Tag gehört ganz den Pilzen 
in unserem Wald.

 Foto: Viola Kirschke-Deck

Wir treffen uns um 9.30 Uhr am ersten Parkplatz am Stauweiher in 
St. Martin (bei der Infotafel) und starten dort unseren Pilzerlebnis-
tag. Wir wollen Pilze entdecken, aufspüren, erkennen und auch mit 
ihnen basteln oder malen. Außerdem werden wir viel spielen und 
mittags gibt’s Leckeres vom Lagerfeuer, natürlich mit Pilzen. Auch 
werden wir erfahren, wie „Ötzi“ Feuer gemacht hat. Habt ihr Lust 
dabei zu sein?
Das offizielle Ende ist dann gegen 16.30 Uhr.
Mitbringen müsst ihr wetterfeste Kleidung und Sitzkissen (viel-
leicht auch Wechselkleidung), Getränke und ein kleines Frühstück, 
einen tiefen Teller, Becher, Löffel und Gabel.
Für die Aktion erheben wir einen Teilnahmebeitrag von 8 Euro für 
Mitglieder der PWV Ortsgruppe Maikammer-Alsterweiler und 18 
Euro für Nichtmitglieder. Der Teilnahmebeitrag wird am Veranstal-
tungstag eingesammelt.
Infos und Anmeldung: Viola Kirschke-Deck (per Mail: violaki@gmx.de)
Anmeldeschluss ist der 4.10.2019
www.pwv-maikammer.de
Text: Robert Erasmy

Bambiniwanderung am 22.9.2019

Am 22. September 2019 lädt die Gruppe Junge Familie des PWV 
Maikammer-Alsterweiler zur zweiten Bambiniwanderung des Jah-
res ein. Treffpunkt: Parkplatz an der L514 -/Straße von der Toten-
kopfhütte zum Forsthaus Breitenstein um 10:30 Uhr
Plus Code google.maps: 82CF+HM Neustadt an der Weinstraße
Wir laufen auf einem kinderwagentauglichen Weg mit leichten 
Steigungen entlang des Argenbaches bis zur Wetterschutzhütte im 
Kleyental. Lediglich das erste Streckenstück ist z.B. für Bollerwagen 
schwierig, alternativ kann man hier aber die Straße nutzen. An der 
Hütte werden wir gemeinsam picknicken. Für Speis und Trank sorgt 
ein jeder selbst, Sitzgelegenheiten sind vorhanden. 
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Der Eintritt ist frei; um Spenden wird gebeten!
Zum Europäischen Kammerchor: Der Chor wurde 2004 gegrün-
det und widmet sich unter seinem Gründer und Leiter Michael 
Reif anspruchsvoller a-cappella Chorliteratur. Unverwechselbare 
Programme, Spannungsfelder zwischen alter und neuer Musik, 
Neugier auf romantische Chorwerke und das Aufspüren von ver-
gessenen Werken der Chorliteratur, sind zum Markenzeichen des 
Europäischen Kammerchores geworden.
Die Interpretationen zeitgenössischer Musik und die vielfältigen 
Zusammenarbeiten mit Komponisten haben das Selbstverständ-
nis des Chores geprägt, erfolgreich als Vermittler zwischen Musik 
und Publikum zu wirken. Namhafte Komponisten haben dem Chor 
regelmäßig Uraufführungen anvertraut (Michael Ostrzyga, Harald 
Weiss, Michael Villmow und Wulfin Lieske, u.A.).
Zusammenarbeiten mit Ensembles, mit Instrumentalisten und 
Orchestern bereichern die musikalische Ausdruckspalette hin zur 
Chorsinfonik. Unverwechselbarer Sound, höchste Qualität, leben-
dige Interpretation und Intensität haben Publikum und Presse 
gleichermaßen beeindruckt. Zuletzt hat das Ensemble mit seiner 
eindrucksvollen Interpretation von Alfred Schnittkes Requiem 
(beim Acht Brücken-Festival in Köln) internationales Aufsehen 
erregt.

Der Dirigent: Michael Reif 
gründete 2004 den Europäi-
schen Kammerchor zu einem 
Zeitpunkt, als er bereits auf 
einen reichhaltigen, schnell 
gewachsenen musikalischen 
Erfahrungsschatz zurück-
greifen konnte. Nachdem er 
zunächst seine Studien in 

Klavier, Gesang und Chorleitung mit Auszeichnung abgeschlossen 
hatte, bildete er sich im Rahmen internationaler Meisterkurse wei-
ter und wurde so in kurzer Zeit nicht nur zum gefragten Interpre-
ten, sondern auch zum angesehenen Pädagogen. So fungierte er 
bereits kurz nach dem Ende seines Studiums nicht nur als Direktor 
der Musikschule der Stadt Trier, sondern auch als Leiter der dorti-
gen Internationalen Meisterkurse und Festlichen Musiktage. Neben 
seiner internationalen Dirigententätigkeit, die ihn auf Konzertpo-
dien von den USA bis nach Japan führten, hat Michael Reif in Köln 
eine musikalische Heimat gefunden. Den dortigen Bürgern ist er 
als langjähriger Leiter des Gürzenich-Chors sowie der Kölner Kur-
rende präsent. Daneben bleibt auch das Unterrichten ein wichtiger 
Schwerpunkt seines Schaffens: Durch seine Lehrtätigkeit im Fach 
Chordirigieren sowohl an der Hochschule für Musik und Tanz in 
Köln, als auch an der dortigen Universität, gehören nicht nur ange-
hende Musiker, sondern auch zukünftige Pädagogen zu seinen 
Schülern. Zahlreiche Hochschulen im In-und Ausland konnten ihn 
in den vergangenen Jahren als Gastdozent oder Kursleiter im Rah-
men von Workshops gewinnen.

Hier steigen wir in den Sickinger Höhenweg ein. Höhenweg– da 
denkt man doch gleich an weite Aussichten bis zum Horizont, relax-
tes Wandern ohne große Steigungen. Das ist hier nicht anders. Die 
grandiosen Ausblicke reichen bis weit ins Saarland und in den Pfäl-
zerwald hinein. Die Wegstrecke beträgt ca. 12 km mit ungefähr 140 
Höhenmetern. Die Wanderzeit ist ca. 3 – 4 Stunden.
Einkehr ist im Landgasthof „Weihermühle“, bevor es wieder nach 
Hause geht
Für die Wanderung ist gutes Schuhwerk, was zum Trinken und für 
die Pause unterwegs etwas „aus dem Rucksack“ ratsam.
Wir bitten um eine Anmeldung bis Donnerstag, 19. September
Tel.: (06321) 59 88 33.
Infos wie immer auch auf www.pwv-maikammer.de/aktuelles.
Text: Robert Straßner

AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Sankt Martin

 ◗ Junge Kantorei St. Martin  
präsentiert den Europäischen Kammerchor

Die Junge Kantorei St. Martin freut sich außerordentlich, dass es ihr 
gelungen ist, den ausgezeichneten und international agierenden 
Europäischen Kammerchor unter der Leitung von Michael Reif für 
ihr Jubiläums - Chorkonzert „Miserere“ in St. Martin zu gewinnen! 
Dieses findet am Sonntag, den 22.09.19 um 18.30h in der Pfarr-
kirche St. Martin statt.

In diesem Jubiläumsprogramm wird der Europäische Kammerchor 
eine Auswahl an Werken, die den Chor die letzten 15 Jahre beglei-
tet haben, präsentieren. Neben bekannten „Klassikern“ werden 
auch unbekanntere, zeitgenössische Stücke zu hören sein, in denen 
jedoch auch immer wieder ältere Motive aufgegriffen werden. Im 
zweiten Teil werden Spirituals und Gospels erklingen, die das Voka-
lensemble des Europäischen Kammerchors im Herbst 2018 für eine 
CD des Carus-Verlags eingesungen hat.
Der ausgezeichnete Ruf des Europäischen Kammerchores führte 
in den vergangenen 15 Jahren zu einer Vielzahl von Konzerteinla-
dungen. Weit beachtete Konzerte in der Kölner Philharmonie, beim 
WDR und bei Festivals im In- und Ausland sind das Ergebnis der 
intensiven Chorarbeit. Unverwechselbarer Sound, höchste Quali-
tät, lebendige Interpretation und Intensität haben Publikum und 
Presse gleichermaßen beeindruckt.
Alle Interessierte sind herzlich eingeladen! „Ein solches Konzert in 
der Pfarrkirche St. Martin zu erleben, freut uns alle riesig!“ schwärmt 
Ute Hormuth, die Leiterin der Jungen Kantorei St. Martin, die sowohl 
den Europäischen Kammerchor, als auch ihren Leiter Michael Reif 
seit vielen Jahren kennt. „Dies sollte man sich auf keinen Fall entge-
hen lassen - das wird ein musikalischer Leckerbissen auf höchstem 
Niveau!“
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 ◗ Weinernte des Historischen  
Weinbergs St. Martin

Am Sonntag, den 08. September 2019 wurden die Malenga-Trau-
ben des historischen Weinberges gemeinsam von den Mitgliedern 
des Weinbauvereins und der Jungwinzer St. Martin geerntet. Die 
Trauben wurden mit 90° Öchsle geerntet und nun zu Sekt verar-
beitet. Dieser kann bei den zahlreichen Veranstaltungen des Wein-
bauvereins und der Jungwinzer dann genossen werden. Der Sekt 
ist auch jederzeit käuflich zu erwerben. Anfragen bitte an Andreas 
Hormuth, St. Martin.

Obwohl die intensive Auseinandersetzung mit der sogenannten 
„historischen Aufführungspraxis“ einen ersten Akzent in Michael 
Reifs künstlerischem Profil setzte (dokumentiert durch die Einspie-
lung sämtlicher Messen von W. A. Mozart mit dem Staatsorchester 
Rheinische Philharmonie), ist ihm die Auseinandersetzung mit der 
Musik des 20. und 21. Jahrhunderts ein mindestens ebenso wich-
tiges Anliegen. Der intensive Austausch mit jungen Komponisten 
ist eine logische Konsequenz hieraus. Mehrere Opernproduktionen, 
die von Reif mit großem Erfolg nicht nur an der Kölner Oper geleitet 
wurden, zeigen eine weitere Facette seines weit gestreuten musika-
lischen Wirkens.
Text und Bilder: Junge Kantorei St. Martin

Gottesdienst mit Spendenaufruf  
für die Lost Voices Stiftung

Überglücklich sind die Verantwortlichen der Jungen Kantorei St. 
Martin nicht nur über die gelungene Gottesdienstgestaltung, son-
dern auch über die unglaublich großzügigen Spenden bei der Tür-
Kollekte, die der Lost Voices Stiftung zukommen wird.
Zusammen mit Manfred Öchsner an Orgel und Piano, Michael Vill-
mow mit Saxophon und Wolfgang Hormuth mit Gitarre, gestaltete 
der Jugendchor der Jungen Kantorei St. Martin den Gottesdienst 
in der Pfarrkirche Maikammer am vergangenen Sonntag musika-
lisch. Ute Hormuth, die Leiterin der Jungen Kantorei hatte dazu ein 
abwechslungsreiches, liturgisch passendes Liedgut ausgewählt. 
Zur Gabenbereitung trugen die Akteure das Mottolied der Lost 
Voices Stiftung „Lost Voices Calling“ vor und gaben den Bitten der 
Stiftung musikalischen Ausdruck! Pfarrer Babelotzky leitete den 
Gottesdienst und schloss das Anliegen der Jugendlichen in seine 
Predigt und Gebete ebenso ein wie in den Fürbitten. Eine Plakat-
Ausstellung machte auf das Anliegen der Lost Voices Stiftung 
aufmerksam. Bei der Tür-Kollekte wurden knapp 1.000 € von den 
zahlreichen Gottesdienstbesuchern gespendet, so dass die Junge 
Kantorei diesen Betrag an die Stiftung weiterleiten kann. „Wir sind 
überglücklich, dass so viel Geld gespendet wurde“, freut sich Ute 
Hormuth. „Wir wünschen sehr, dass mit dem Geld das Leid vieler 
Betroffener gelindert werden kann und Hilfe für ME-Erkrankte in 
der Zukunft – gerade durch die Arbeit der Lost Voices Stiftung – 
besser möglich wird.“
Text und Bild: Junge Kantorei

 ◗ Pfälzerwald-Verein St. Martin

Seniorenwanderung
Mittwoch, den 18.9.2019
Treffpunkt: Turnhalle St. Martin Um 13:00 Uhr.

Die Wanderung geht durch das Alsterweiler Tälchen und den 
Hexenweg zur Klausentalhütte. Dort wird eingekehrt. (ab 14:30 Uhr)
Wanderführer: Karl und Irmgard Beyßer
Text: Klaus Hammer
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Erwin Ditzner spielt 
im Rahmen der Ver-
nissage „Sehnsucht 
sucht …“ im ATELIER| 
rothpauser in Sankt 
Martin.
Der KUNSTPFADE e.V. 
zeigt Arbeiten von 
Yimeng Wu (Berlin) 
und Anja Roth (Sankt 
Martin).

Gefördert wird die Ausstellung von Kultursommer Rheinland-Pfalz 
2019, Sparkassenstiftung Südliche Weinstraße, VR Bank Südpfalz 
und der Gemeinde St. Martin. Das Weingut Winfried Seeber, Haus 
der biologischen Weine, serviert ausgezeichnete Weine.
Termin: Freitag, 20. September, 18:00 Uhr
Ort: Atelier| rothpauser, Kirchstraße 5, Sankt Martin
Eintritt frei
Text und Bild: Herbert Pauser

 ◗ Vernissage - Sehnsucht sucht …

- Konstellationen von Yimeng Wu und Anja Roth
Mannshohe farbige Collagen aus Druckermakulatur, Tapetenkleis-
ter und Acrylfarbe. 
Anja Roths Hirsche stehen für die Sehnsucht nach Geborgenheit, 
nach zu Hause. 
Zurück aus dem urbanen Alltag dunkelbunter Metropolen, der vor-
her mal Sehnsucht war. Immer zwei und zwei stehen da und warten 
geduldig auf das Ankommen.

Im Kontrast zu 
G r o ß f o r m a t 
und Farbig-
keit formen 
zahllose frag-
m e n t a r i s c h e 
Holzelemente 
mit schwarzen 
Tus chezeich -
nungen eine 
wandbreite Ins-
tallation. Klein-

teilige Fachwerkimpressionen, lineare Strukturen, monochrome 
Schriftzeichen - Yimeng Wus ganz individueller Ausdruck von Sehn-
sucht, der wie ein Puzzle, Stück für Stück, das Geheimnis des Unbe-
kannten lüften will. Und natürlich Paris.  
Eine hemdsärmelige Hängung schneller Skizzen, überlagert von 
projizierten Bildsequenzen aus dem heutigen Paris verleihen dem 
historischen Winzerkeller des ATELIER|rothpauser eine flüchtige 
Transzendenz. 
Der KUNSTPFADE e.V. zeigt die Arbeiten von Yimeng Wu (Berlin) 
und Anja Roth (Sankt Martin) im ATELIER| rothpauser in Sankt Mar-
tin. Gefördert wird die Ausstellung von Kultursommer Rheinland-
Pfalz 2019, Sparkassenstiftung Südliche Weinstraße, 
VR Bank Südpfalz und der Gemeinde St. Martin. Das Weingut Win-
fried Seeber, Haus der biologischen Weine, serviert ausgezeichnete 
Weine.
Laudatio: Honghong Xu, The Peking Bridge, Mannheim
Musik: Erwin Ditzner, Percussions, Ludwigshafen
Termin: Freitag, 20. September, 18:00 Uhr
Ort: Atelier| rothpauser, Kirchstraße 5, Sankt Martin
Eintritt frei
Text und Bild: Herbert Pauser

Der historische Weinberg befindet sich oberhalb der Haardtma-
donna in St. Martin und wurde 2005 vom Weinbauverein St. Mar-
tin angelegt, um die Entwicklung des Weinbaus der letzten 100 
Jahre zu veranschaulichen. Die Rebsorte Malenga (auch unter dem 
Namen Früher Malingre bekannt) war früher die am meisten ange-
pflanzte Rebsorte in St. Martin.
Text & Bilder: Weinbauverein & Jungwinzer St. Martin

 ◗ Vorlesestunde zur Schöpfungswoche

Im Rahmen der Schöpfungswoche der Pfarrei Hl. Anna fand am 
06. September eine Vorlesestunde für Kinder in der Katholischen 
öffentlichen Bücherei St. Martin statt. Frau Hartner, die Gemeinde-
referentin der Pfarrei, las die Geschichte „Warum wir im Sommer 
Mückenstiche kriegen, die Schnecken unseren Salat fressen und 
es den Regenbogen gibt“ von Kirsten Boie vor. Mit viel Witz und 
Humor wurden die jungen Zuhörer in die Welt von Noah und sei-
ner Arche entführt. Frau Hartner hat mit ihrem lebendigen Vortrag 
die Kinder ganz in Beschlag genommen. Alle lauschten gespannt, 
was sich damals ereignet hat. Dafür nochmals ein herzliches Dan-
keschön! Wir freuen uns jetzt schon, bald wieder zur nächsten Vor-
lesestunde einzuladen.
Viele weitere tolle, spannende, lustige Geschichten für Groß und 
Klein warten darauf, zu den Öffnungszeiten der Bücherei (frei-
tags von 16-18 Uhr) ausgeliehen zu werden. Außer Bücher für 
alle Altersgruppen haben wir noch vielerlei andere Medien im Pro-
gramm. Die Ausleihe ist übrigens kostenlos.
Wir freuen uns auf IHREN Besuch!
Text: Stefanie vom Weg

 ◗ Ditzner Live Percussions

Es gibt Kerle die spielen Schlagzeug, es gibt Kerle die sind Schlag-
zeug. Da ist ein großer Unterschied!
(Gordon Friedrich, HAZELWOOD über Erwin Ditzner)
Es gibt Momente im Schaffen eines Kritikers, in denen einem die 
pure Möglichkeit zur Kritik schon peinlich ist.
(Das Rolling Stone Magazin über Erwin Ditzner)



Maikammer - 39 - Ausgabe 37/2019

Kirchliche Nachrichten

 ◗ Kath. Gottesdienste  
in St. Martin und Edenkoben

13. September:
Hl. Messe: 18.30 Uhr – St Martin
14. September:
Hl. Messe: 10.30 Uhr – St. Martin (auswärtige Gruppe); 
Euchar. Anbetung: 17.00 Uhr – St. Martin (auswärtige Gruppe); 
Beichtgelegenheit: 17.45 Uhr – Edenkoben; Vorabendmesse: 18.30 Uhr 
– Edenkoben
15. September:
Hl. Messe: 10.30 Uhr – St. Martin
18. September:
Hl. Messe: 18.30 Uhr – Edenkoben
19. September:
Hl. Messe: 18.30 Uhr – Edenkoben (gestaltet von Frauen der kfd, 
anschl. „Barmherzigkeitsstunde“ mit Beichtgelgenheit)
Text: Martina Christmann

 ◗ Kath. Pfarrei Maikammer Maria,  
Mutter der Kirche

14.09. Samstag:
17.30 MK Salveandacht
18.00 GF Vorabendmesse
18.30 KW Festamt zum Patrozinium
15.09. Sonntag:
09.00 VE Eucharistiefeier
10.30 AD Ökumenischer Gottesdienst zur Kerwe
10.30 MK Kinderwortgottesdienst im kath. Pfarrheim
10.30 MK Eucharistiefeier zum Caritassonntag
18.00 KW Rosenkranz in der Marienkapelle
19.00 MK Taizégebet
Erstkommunion in der Pfarrei Maria, Mutter der Kirche 2020
Am 24.09.2019 findet um 20.00 Uhr in Maikammer und am 
26.09.2019 in Böbingen im Pfarrsaal ein Elternabend zur Erst-
kommunion statt.
Zur Vorbereitung sind alle kath. Kinder die mindestens die 3. Klasse 
besuchen herzlich eingeladen. 
An diesen Abenden wird der Kommunionweg vorgestellt. Bei 
Rückfragen können Sie sich an das Pfarrbüro Maikammer, an Herrn 
Kiefer wenden. Anmeldung zur Erstkommunion bis spätestens 
14.09.2019 im Pfarrbüro oder in den Kontaktstellen in BÖ oder KW.
Abkürzung der einzelnen Gemeinden: AD= Altdorf,
BÖ= Böbingen, FM= Freimersheim, FB= Freisbach,
GO= Gommersheim, GF= Großfischlingen, KW= Kirrweiler,
KF= Kleinfischlingen, MK= Maikammer, VE= Venningen
Ausführliche Gottesdienstordnung siehe unter
www.pfarrei-maikammer.de
Text: Claudia Bauer

 ◗ Seniorennachmittag in Kirrweiler  
am 18. September

Am Mittwoch, den 18.09.2019 findet der nächste Seniorennach-
mittag der Pfarrgemeinde Kirrweiler statt.
Um 14:30h freuen wir uns im Pfarrheim auf viele Besucherinnen 
und Besucher, die wir mit unseren Kuchen und Torten verwöhnen 
und denen wir ein paar gesellige Stunden bereiten dürfen.
Text: Tanja Simon

 ◗ Kinderbibelrallye der Pfarrei in Kirrweiler

Am Samstag den 31. August 2019 machten sich mehr als 90 Kinder 
auf den Weg entlang des Kropsbaches in Kirrweiler, um „Wasser-
Geschichten“ von Jesus zu erfahren. An sechs Stationen konnten 
die Bibel-Entdecker erleben und nachspüren, welche Rolle das Was-
ser an den verschiedensten Stellen der Bibel spielt. Dabei kamen 
natürlich auch die Kreativität und vielfältige Gemeinschaftserleb-
nisse nicht zu kurz. Ganz herzlichen Dank an alle, die durch ihren 
Einsatz diese tolle Aktion möglich machten!
Text und Bild: Tanja Simon

 ◗ Pfarrgremienwahlen  
am 16./17. November im Bistum Speyer

Wir suchen Sie!
Jeder katholische Christ ist zur 
Kandidatur aufgerufen oder kann 
Kandidat_Innen vorschlagen. Vor-
schlagsvordrucke liegen in den 
Kirchen aus.
Gesucht werden katholische Chris-
ten, die motiviert sind und Lust 
haben sich über die Zukunft der 
Kirche in unserer Pfarrei Gedanken 
zu machen. Pfarreirat, Gemein-
deausschuss und Verwaltungsrat 
sind neu zu besetzen.
Infos zu den Aufgaben der Gre-

mien und der Wahlberechtigung und Wählbarkeit entnehmen Sie 
bitte den Infobroschüren in den Kirchen unserer Pfarrei.
Text: Anja Sell
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 ◗ Prot. Kirchengemeinde Maikammer

Gottesdienste
So. 15.09.
10.00 Uhr mit Abendmahl (EK)
Text: Jochen Keinath

Wissenswertes

 ◗ Kontakt- und Informationsstelle  
für Selbsthilfe (KISS)

Gruppentreffen im Selbsthilfetreff, Kirchberg 18, Edesheim, Tel.: 
06323 989924, www.kiss-pfalz.de: Depressionen 2, Montag, 16. 
September, 19.00 Uhr; Migräne, Dienstag, 17. September, 19.00 
Uhr; Männergruppe, Mittwoch, 18. September, 19.00 Uhr
Weitere Treffen in Edesheim, Katholisches Pfarrheim, Lud-
wigstr. 16:
Frauenselbsthilfe nach Krebs – Gruppentreffen-, Mittwoch, 18. 
September, 18.30 Uhr; Thema: „Bewegung mit Musik“ mit Monika 
Kissel.
Text: Carmen Ziegler

Last-Minute-Herbst-Spar-Tage

im Schwarzwald

240 € pro Person
im Doppelzimmer

mit DU, WC, TV und Balkon

vom 28.09. bis 27.10.2019

6 x Übernachtung mit Frühstück und  
4 x Halbpension mit Menüwahl

1 x verwöhnen wir Sie mit einem Schwarzwälder 
Spezialitäten Vesper und Kirschwässerle.

Zuzüglich der Schwarzwälder Gästekarte  
am Tag à 2 €!

Mit der Gästekarte können Sie kostenlos  
mit dem Bus und der Bahn im  

gesamten Schwarzwald fahren!!!

Haben wir Sie neugierig gemacht?
Dann fordern Sie unseren Hausprospekt an:

Gasthof-Pension ALTE POST | Familie Rupp ***
Hauptstraße 56 | 72178 Waldachtal-Lützenhardt
Tel.: 07443/8167 | pensionaltepost@t-online.de

www.alte-post-waldachtal.de
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immobilien Welt
06502 

9147-0

Suche Bauplatz, zahle über Marktpreis.
Neben Neubaugebiet, gerne auch große Grundstücke,
 Abrisshäuser, in zweiter Reihe oder Teil eines Gartens.

Telefon: 01 70 / 9 65 24 01

Anzeigenannahme: 06502 9147-0
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 AusgAben: edenkoben, herxheim, LAndAu, mAikAmmer, offenbAch

Bauen • Wohnen • Garten • Gestalten

Terrasse und Garten sind für das 
seelische Auftanken wichtig. Das 
Wohnzimmer in der Natur erfüllt 

viele Funktionen vom Treffpunkt für die 
Familie, Spielplatz für die Kinder bis hin 
zum Grillplatz und Ort des Abschaltens 
und stillen Genießens. Es lohnt sich 
also, sich über Gestaltung und Materi-
alien ausgiebig Gedanken zu machen. 
Als Belag für die Terrasse, der funkti-
onal und ästhetisch einen Mehrwert 
bietet, eignen sich Original-Pflaster-
klinker. Dieser moderne Klassiker, den 
Gartenexperten besonders schätzen, 
ist ein universal einsetzbarer Baustoff 
mit markanter Ausstrahlung. Es ist der 
Brennvorgang, der die Klinker durch ihr 
dichtes Gefüge so robust, frostsicher 
und unempfindlich gegenüber Säuren 
und Laugen macht. Sie sind angenehm 
begehbar und auch bei Nässe trittsi-

cher. Mit der Zeit setzt auch Klinker 
Patina an. Dabei wird der Klinker nicht 
unansehnlich. Im Gegenteil, er behält 
sein natürliches Erscheinungsbild.

Eine große Farbpalette steht zur Aus-
wahl. Damit ein harmonischer Über-
gang vom Haus zum Garten entsteht, 
empfiehlt es sich, die Farbe der Klinker 
auf das angrenzende Wohngebäude 
abzustimmen. Damit die Klinkerflächen 
auch über die Jahre in Form bleiben, 
brauchen sie ein stabiles Fundament. 
Untergrund, Tragschicht und Bettung 
müssen fachmännisch vorbereitet sein. 
Original-Pflasterklinker stehen für eine 
wertbeständige Entscheidung. Die na-
türliche Lebendigkeit der keramischen 
Farben und die damit verbundene 
warme Ausstrahlung bleiben, auch mit 
Patina. spp-o

Farben voller 
Lebendigkeit
Foto: Arbeitsgemeinschaft Pflasterklinker e.V., Bonn/spp-o
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Bauen • Wohnen • Garten • Gestalten

Filigran und doch stabil 
Mit einem Wintergarten aus Holz ist man 
der Natur besonders nah

(djd). besonders 
gut geeignet für die 
Konstruktion eines 
Wintergartens ist 
brettschichtholz aus 
heimischen hölzern 
wie Fichte, lärche, 
tanne, douglasie, 
Kiefer oder Eiche. 
holz ist allerdings 
nicht gleich holz: 
trägt es beispiels-
weise das PEFc-
siegel mit dem sti-
lisierten laub- und 
nadelbaum im logo, 

stammt es garantiert 
aus nachhaltig be-
wirtschafteten Wäl-
dern. Wer mit einem 
Wintergarten die 
naturnähe sucht, für 
den ist es auch gut 
zu wissen, dass das 
holz im Einklang mit 
der natur geerntet 
wurde. informatio-
nen dazu und zu an-
bietern, die Ware mit 
dem siegel führen, 
findet man auf www.
pefc.de.

Dank der hohen Tragkraft von 
Holz sind schmale Profile und 
hohe Spannweiten im Winter-
garten möglich. Das schafft 
Raum und Licht.
Foto: djd/holzvomfach.de
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Komplette Badsanierung von einer Firma - 
Lenz-Badsanierung, Meisterbetrieb
das bad ist in der heutigen Zeit kein raum mehr, der zweckmäßig 
sein soll und nur mit dem nötigsten ausgestattet wird. ganz im ge-
genteil, die Wohnbäder werden immer exklusiver und entwickeln 
sich zu Wohlfühlbädern, manchmal sogar zu Wellness-oasen, in de-
nen man sich gerne länger aufhält. fa. Lenz badsanierung ist ein 
kleiner handwerksbetrieb und hat sich seit vielen Jahren auf Wohn-
bäder spezialisiert. die firma Lenz saniert ihr badezimmer, ohne das 
hinzuziehen anderer handwerksbetriebe, komplett.

die inhaber christian und suwit Lenz sind durch ihre Ausbildung und 
jahrelange erfahrung in dieser branche in der Lage, alle Arbeiten, 
welche für die sanierung eines badezimmers notwendig sind, fach- 
und sachgerecht auszuführen.

Angefangen von der beratung bei ihnen zu hause, Planung, Ange-
bot, Verkauf bis hin zur Ausführung und fertigstellung sämtlicher 
Arbeiten, die in ihrem badezimmer erbracht werden müssen.

Während einer sanierung wird sehr darauf geachtet, dass beim 
kunden kein schmutz in die anderen Wohnräume gelangt, da der 
bauschutt über das badfenster abtransportiert wird. sollte nur eine 
Teilsanierung des bades gewünscht werden, ist die firma Lenz auch 
der richtige Ansprechpartner für sie. der entscheidende Vorteil für 
sie ist, dass sie nur einen Ansprechpartner haben. 

gehen sie einfach mal auf 
www.badsanierunglenz.de und schauen sich mal um.
Tel. 06348/610145 • E-Mail: lenz-badsanierung@t-online.de

fotos: Auf den bildern sehen sie die möglichkeit einer badsanierung
vorher – nachher.

- Anzeige -

vorher nachher

Bauen • Wohnen • Garten • Gestalten

Spanndecken
Wanne
in Wanne

www.badsanierung-lenz.de

Franz-Matt-Straße 8

Spanndecken
Wanne
in Wanne
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Nahezu alle Bundesbürger wün-
schen sich laut der „Bad-Grund-
lagenstudie 2017“ (forsa) ein 
Badezimmer, das in jeder Le-
bensphase bequem nutzbar ist. 
Demgegenüber gaben nur 17% 
der Befragten an, ihr jetziges Bad 
sei „voll und ganz“ altersgerecht. 
Um diese Quote spürbar zu erhö-
hen, fördert der Staat den Umbau 
von Bädern mit dem Ziel, Barri-
eren zu reduzieren. Im privaten 
Bereich sollte ein barrierefreies 
Bad folgende Anforderungen er-
füllen: Ein schwellenloser Zugang 
und eine möglichst 90 cm brei-
te Türe; genügend große Bewe-
gungsflächen vor dem Wasch-, 
Dusch- und WC-Bereich; ein 
unterfahrbarer Waschtisch so-
wie eine bodenebene Dusche. 
Gut zu wissen ist darüber hi-

naus, dass ein Bad mit großzü-
giger Grundrissgestaltung nicht 
nur Senioren und bewegungs-
eingeschränkten Personen einen 
hohen Komfort bietet, wie Rudolf 
Voos vom Fachverband Fliesen 
und Naturstein (www.deutsche-
fliese.de) erläutert: „Auch jüngere 
Bauherren und die sogenannten 
„Best Ager“ ab 50 profitieren von 
bodenebenen Duschen und Be-
wegungsfreiheit. Denn die Funk-
tionalität barrierefreier Bäder 
lässt sich problemlos mit einer 
optisch modernen Raumgestal-
tung verbinden.“ Mit zeitlosem 
Design und wohnlichen Oberflä-
chen bringen moderne Fliesen 
Wohlfühlatmosphäre ins Bad. 
Ob elegante Natursteinoptik, ur-
baner Betonlook oder natürliche 
Holzdekore. spp-o

Foto: Steuler/Deutsche Fliese/spp-o

badsaniErung mit Zuschuss

tEmPEratur rEgEln
Moderne, programmierbare Einzelthermostate steuern die Tempe-
ratur in jedem Raum gezielt und bedarfsgerecht. Das macht sich 
bei den Heizkosten bemerkbar: Ein Grad weniger Raumtemperatur 
spart bis zu sechs Prozent Energie.

Bauen • Wohnen • Garten • Gestalten

Rufen Sie uns an! 
Wir informieren und beraten gerne vor Ort.

Tel. 06347 97208-0
Essingen | Spanierstr. 70 | info@u-b-werbung.de

Interessiert?

Die ideale Werbefläche

für Ihre gewerbliche Anzeige!

&
ANZEIGENBERATUNG

GRAFIK-DESIGN
WERBEORGANISATION

ULLMER
BRÜGGEMANN

Unsere Ideen    für Ihren Erfolg ...
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Verfeuern Sie kein Geld! 

Die Monate Oktober bis April be-
deuten für Heizungen besondere 
Belastungen. Eine Herausforde-
rung an zuverlässige und effizi-
ente Heiztechnik.  Ob eine Hei-
zung Geld „verbrennt“, kann ein 
Laie nicht sehen. Der Profi erkennt 
Einsparpotenziale im gesamten 

Heizsystem. Vom Kessel über die 
Wärmeverteilung bis zum Heiz-
körperventil. Der Heizungs-Check 
umfasst alle Komponenten. 
Etwaige Mängel werden dem Hei-
zungsbetreiber ebenso detailliert 
aufgezeigt wie sinnvolle Lösungen.

Outdoor-Fans, die eine spezielle Beschattung für ihren Außenbereich su-
chen, sind im Fachgeschäft gut aufgehoben. Denn hier gibt es maßgefer-
tigte Lösungen für die individuelle Gestaltung des eigenen Wintergartens, 
der Terrasse oder der Pergola. So besteht ein solches System beispielswei-
se aus gespannten Edelstahlseilen, an denen Textilien aus hochwertigem 
Acryl befestigt werden. Das Tolle daran: Die passgenauen Spannseile 
können in Eigenregie angebracht werden – und das ohne besondere 
handwerkliche Kenntnisse (Infos dazu hier: www.spannmaxxl.de). Dar-
über werden alle Besucher staunen. Foto: Skia/interPress

Bauen • Wohnen • Garten • Gestalten

Die Fachbetriebe in Ihrer Nähe - 
erfahren - kompetent - zuverlässig
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AUS GILB WIRD EHRMANN.  
Das Familienunternehmen Möbel Gilb mit Standort in Herxheim gibt es  
bereits seit dem Jahr 1956, seit dem Jahr 2001 gehört Möbel Gilb schon zur 
Ehrmann Unternehmensgruppe.  Ab dem 01. September 2019 ändert sich der 
Name - aus dem Ehrmann Gilb Einrichtungshaus wird jetzt das Ehrmann Ein-
richtungshaus.
 
ALLES BEWÄHRTE BLEIBT ERHALTEN. In unserem Einrichtungshaus erwarten 
Sie unsere erfahrenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die teilweise schon 
seit über 25 Jahren am Standort in Herxheim arbeiten. Diese werden Ihnen 
auch weiterhin bei Fragen rund um Ihre Einrichtung zur Seite stehen und Sie 
gerne beraten. Das heißt: Wir bieten Ihnen nach wie vor gleichbleibenden 
Service und gleiche Qualität. 

 

Ihr Ehrmann Team in Herxheim

NEUER NAME.
GLEICHE ADRESSE.

WIR FREUEN UNS

AUF SIE! 

NEUES KONZEPT.
GLEICHER SERVICE.

NEUE IDEEN.GLEICHE QUALITÄT.

MARKENRABATT 
MÖBEL + KÜCHEN

35%1)

BIS ZU

AUF ALLE BEVORRATETEN 
GARTENMÖBEL

50%
BIS ZU

BOUTIQUEARTIKEL +   
LEUCHTEN + TEPPICHE

25%2)

NEUE ZIELE.
GLEICHE KOMPETENZ.

NEUES ERSCHEINUNGSBILD.

GLEICHE WERTE.

EHRMANN WOHN- UND  
EINRICHTUNGS GMBH
76863 Herxheim 
St.-Christophorus-Straße 4-6 
Tel. 07276 980-0

Hauptsitz: Ehrmann Wohn- und Einrichtungs GmbH, 
Lotschstr. 9, 76829 Landau

ÖFFNUNGSZEITEN 
Mo. bis Fr. 10 - 19:30 Uhr 
Sa. 10 - 18 Uhr

www.moebelehrmann.de

1-2) Nicht gültig für bereits reduzierte Ware und Artikel auf unserer Aktionsfläche. In unseren Prospekten beworbene Ware wird bereits reduziert dargestellt. Abholpreis ist Basis für alle Abschläge. Nur gültig für Neuaufträge bis zum 21.09.2019. Nicht kombinierbar mit 
anderen Aktionen. 1) Gültig auf den Möbel Ehrmann-Preis und nur für Neu aufträge. Nicht gültig für Artikel aus unseren Abteilungen Boutique, Leuchten, Gartenmöbel und Trendhaus, sowie Artikel der Marken Bacher, Blacklabel, BIRKENSTOCK, ERPO, Franz Fertig, JOOP!, 
JORI, Leonardo, GALLERY M,  Musterring, Set One by Musterring, Rolf Benz, Bert Plantagie, Ronald Schmitt, SCHÖNER WOHNEN, Interliving, Team 7, Decker, WK, Spectral, Moll, Schüller, Gaggenau, Miele, Bora, Next 125, Liebherr, Jap, Esprit und Sigikid, Smeg, KitchenAid.

NEU! AUCH IM
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Stellenmarkt
aktuell Anzeige aufgeben:

anzeigen.wittich.de

WeitereStellenangebote online unter:wittich.de/jobboerse
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Sie bringen Einsatzfreude und Begeisterung für die Lebensmittelbranche mit? 
Kundenorientierung wird von Ihnen gelebt?

Dann verstärken Sie das Team der WASGAU Metzgerei als

Die WASGAU Metzgerei GmbH, ein Unternehmen der WASGAU Produktions & Handels AG,
ist einer der modernsten Produktionsbetriebe in Südwestdeutschland. Unsere anerkannt
hohen Qualitäten bieten wir seit über 50 Jahren in den rund 80 WASGAU Frischemärkten
in Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Baden-Württemberg an.

Ihre Aufgaben
● Kundenbedienung und –beratung, aktiver Verkauf sowie Warenpräsentation

im Bereich Fleisch, Wurst und Käse
● Spezialitätenherstellung durch Veredelung von Fleisch-, Wurst- und Käsewaren
● Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
● Kontrolle unserer Ware im Hinblick auf Frische und Qualität

Ihr Profil
● Idealerweise Berufsausbildung zum Fachverkäufer (m/w/x) im Lebensmittelhandwerk
● Begeisterung und Freude am Umgang mit Kunden und Kollegen
● Selbstständig- und Gewissenhaftigkeit sowie Einsatzfreude
● Sympathisches Auftreten und gepflegtes Erscheinungsbild
● Bereitschaft zum Einsatz in Wechselschichten

Unser Angebot
● Sicherer Arbeitsplatz in einem erfolgreichen und wachsenden Unternehmen

mit hoher regionaler Verbundenheit
● Intensive Einarbeitung sowie innerbetriebliche Schulungen
● Leistungsgerechte Vergütung und die Sozialleistungen eines erfolgreichen Unternehmens
● Mitarbeit in einem Team in dem das „Wir“ zählt und die Zusammenarbeit ”Groß” geschrieben wird

Metzgereiverkäufer
(m/w/x) in Vollzeit, Teilzeit

für unsere WASGAU Metzgereien im Raum Vorderpfalz

...gerne auch

Quereinsteiger!

Bewerben Sie sich, bevorzugt per E-Mail: karriere@wasgau-ag.de

WASGAU Produktions & Handels AG | Zentrales Bewerbermanagement | Blocksbergstraße 183 | 66955 Pirmasens | www.wasgau-ag.de

STELLENAUSSCHREIBUNG
Bei dem Entsorgungs- u. Wirtschaftsbetrieb Landau, Abteilung Bauhof, ist ab dem
1. Februar 2020 eine Stelle unbefristet in Vollzeit zu besetzen. Gesucht wird:

Mitarbeiterin oder Mitarbeiter (m/w/d),  
Sparte Straßenunterhalt

Bewerberinnen oder Bewerber sollten handwerkliche Erfahrungen/Kenntnisse vorzugsweise 
auf den Berufsfeldern des Straßenunterhaltes, eines Bauhauptgewerbes, im Garten- u. Land-
schaftsbau oder in einem vergleichbaren Bereich und den Führerschein der Klasse C oder CE 
besitzen. Bewerbungsende: 30. September 2019.

Nähere Informationen zu der o. g. Stelle finden Sie im Internet unter  
www.landau.de/stellenausschreibungen oder www.ew-landau.de.

Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb
Landau in der Pfalz AöRE  W  L

Die Ortsgemeinde Bornheim hat zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

die Stelle eines

Gemeindearbeiters (m/w/d)
zu besetzen.

Es handelt sich um eine zunächst auf 2 Jahre befristete Vollzeitstelle. Die Übernahme in ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis ist möglich. 

Die detaillierte Stellenausschreibung finden Sie auf www.offenbach-queich.de.

Hier finden Sie ...  
Ihren neuen Job oder eine Perspektive. 
Im Stellenmarkt Ihres Mitteilungsblattes!
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Unser Herbstangebot

Dachrinnenerneuerung in Zink, 
20 m ab 1.000,- € inkl. Rinnhalter und Mwst.

Dachdeckerei Thiel, Meisterbetrieb, Am Tränkwald 9, Rodenbach
Telefon 06374/9159835 oder 06131/6093465

Ihr Kundendienst
für

Telefon: 06 21 / 55 70 45

Fahrkostenpauschale 5,- EUR
Ersatzteilannahme	•	www.elektrohaber.com

Waschmaschinen
Geschirrspüler

Trockner
Kühlgeräte
Elektroherde

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!
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liebe Kunden

leider lässt meine Krankheit es nicht zu, mich so intensiv um 
Sie kümmern zu können, wie ich es gerne täte. Deshalb habe 
ich mich schweren Herzens dazu entschlossen, mein Geschäft 
aufzugeben. Ich bedanke mich bei Ihnen für die entgegenge-
brachte Treue.
Ihr Obst und Gemüse in Maikammer

Anita Scharfenberger

Lauf nicht fort…

KAUF IM ORT!


